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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Invalideneinstellungsgesetz 1969, 
flas Opferfürsorgeg~setz und das B9pdesgesetz 
über die Erric1tt9ng ~ine~ Invalidenfürsorge-

beirates geäpdert wi~ 

Der Nationalrat hat heschl9ssen~ 

Artikel I 

ANDERUNG 
DES INVALIDENEINSTELLUNGSGESETZES 

Das Invalideneinstel1u~gsgeset2; 1969, BGB!. 
Nr. 22/1970, in der fassung der B~ndesgesetze 
BGB!. Nr. 32911973, 399/1974 .und 96/1975 wird 
wie folgt geändert: 

1. § 1 hat zu lauten: 

,,§ 1. (1) Alle Dienstgeber, die im Bundesgebiet 
25 oder mehr Dienstnehmer (§ 4 Abs. 1) beschäf
tigen, sind verpflichtet, auf je 25 Dienstnehmer 
mindestens einen begünstigten Invaliden (§ 2) 
ci~ustellen. Dieses :Bundesgesetz ist nicht ;mzu
wenden auf internationale Organisationen im 
Sinne des § 1 Abs. 7 -des Bundesgesetzes vom 
14. Dezember 1977 üher die Einräumung von 
Privilegien und Immunitäten, an internationale 
Organisationen, BGBl. Nr. 677/1977. 

(2) Der Bundesmin~ter für soziale Verwaltung 
kann nach Anhörung des Beirates (§ 10 Abs. 4) 
.die Zahl ·der nach Abs. 1 zu beschäftigenden 
Dienstnehmer (Pflichtzahl) für bestimmte Gebiete 
oder Wirtsduftszweige durcl1 Verordnung derart 
;1händern, daß, wenn nicht _genügend -für Invalide 
geeignete Arbeitsplätze zur Verfügung stehen, 
schon auf je 20 Dienstnehmer oder, wenn be
stimmte Wirtschaftszweige aus technischen Grün
den der Beschäftigungspflicht nicht nachkommen 
können, nur auf je ,höchstens 50 Dienstnehmer 
mindestens ein Invalrder zu besch,äftigen ist. Der 
}3undesminister für soziale Verwaltung kann 
ferner nach Anhörung des Beirates -durch Ver
ordnung bestimmen, daß Dienstgeber Arbeits
plätze, die sich wegen der Einfachheit und Unge
fährlichkeit der Arheitsverrichtungen für Invalide 
besonders eignen, diesen Invaliden oder bestimm
ten Gruppen von Invaliden vorzubehalten haben. 

{3) Der Bundesminister für sQziale Verwa:ltung 
kann einem Dienstgeber im Sinne ,des Abs. 1, 
der Dienstnehmer in mehreren Bundesländern 
beschäftigt und geren Zahl in einel11 Bundesland 
mindestet)s 25 beträgt, la~f Antrag nilch An-

_ hörung ,des Beirates die 'BewilIiguqtg zur gemein
schaftlichen Erfüllung der Eeschäftigungspflicht 
für seine im gesamten Bundesgebiet beschaftigten 
Dienstnehmer erteilen, wenn hiedurch die Be
schäftigung Invalider nicht gefährdet wir-d. In der 
Bewilligung ist -das Landesinvalidenamt zu be
stimmen, das für die Durchführung des Ver
fahr·ens gemäß § 16 Albs. 2 zuständig ist. Die 
Bewilligung kann befristet werdeq; sie ist bei 
Wegfa:ll der Voraussetzungen zu widerrllfen. 

(4) Auf Dienstgeber, für die die Pflichtzahl 
nach § 4 Abs. 4 zu berechnen ist, findet Aps. 2 
erster Satz keine Anwendung." 

2. § 2 Abs. 2 bis 4 hat zu la:uten~ 

,,(2) Nicht als begünstigte Invali,de -im Sinne 
des Abs.l gelten behinderte Personen, die 

a) sich in Schul- oder Berufsausbildung be
finden oder 

b) ·das 65. Lebensjahr überschritten hahen und 
nicht in Beschäftigung stehen oder 

c) nach bundes- oder landesgesetzlichen Vor
schriften Geldleistungen wegen dauernder 
Erwerbsunfähigkeit (dauernder Berufs
unf~higkeit) bzw. Ruhegenüsse oder Pen
sionenaus dem Versicherungsfall ,des Alters 
beziehen und nicht in Beschäftigung stehen 
oder 

d) infolge des Ausmaßes ihrer Gebrechen Zllr 
Ausübung einer Erwerbstätigkeit auch at!f 
einem geschützten Arbeitsplatz oder in 
einer geschützten Werkstätte (§ 11) nicht 
geeignet sind. 

(3) Die Ausschlußbestimmungen des Abs. 2 
lit. a ,gelten nicht für behinderte Personen, die 
als Lehrlinge in Beschäftigung stehen, eine Aus
bildung zum Krankenpflegefachdienst absolvie
ren, an einer Hebammenle4ranstalt ausgebildet 
werden oder zum Zwecke der vorgeschriebenen 
Ausbildung für ,den kÜnlftigen, eine :ahgeschlossene 
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Hochsd1Ulbildung erfordernden B,eruf nach Ab
schluß dieser Hochschulhildung beschäftigt wer
den unid die VoraUlSsetzungen des Abs. 1 er
füllen. 

(4) Auf Invalide, die nicht österreichische 
Staatsbürger sind, findet dieses Bundesgesetz nur 
nach Maßgabe rder mit ihren Heimatstaaten ge
troffenen Vereinbarungen Anwendung." 

3. Im § 2 hat A:bs. 5 zu entfallen. 

4. Die Überschrift zu § 3 und § 3 haben zu 
enofallen. 

5. § 4 hat zu lauten: 

Dienstnehmer mden Krankenanstalten beschäf~ 
tigt wird. 

(5) ErgiJbt ,die Berechnung nach den Ahs. 3 und 
4 keine ganze Zahl, ist auf die nächst kleinere 
ganze Zahl abzurunden." 

6. § 5 hat zu lauten: 

,,§ 5. (1) Auf die Pflichtzahl sind die beschäf
tigten und nach § 7 entlohnten begünstigten In
validen, begünstigte Personen nach § 2 Abs. 3 
und Dienstgeber anzurechnen, bei ,denen die 
Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 zutreffen. 

(2) Auf die Pflichtza:hl werden mit dem Dop
pelten ihrer Zahl angerechnet: 

,,§ 4. (1) Di~nstnehmer '~m Sinne dieses Bun- a) Blinde, 
desgesetzes !Sind:. b) die im Ahs. 1 angeführten In~aliden vor 

a) Personen, die in einem Verhältnis persön- Vollendung ,des 19. und nach Vollendung 
tlicher und wirtschaftlicher Abhängigkeit rdes 55. lebensjahres und 
gegen Entgelt beschäftigt werden (ein- e) begünstigte Invalide, die überwiegend auf 
schließlich Lehrlinge); den Gebrauch eines Krankenfahrstuhles 

ib) PerSIOnen, die zum Zwecke ,der vorgeschrie- (Rollstuhles) angewiesen sind. 

henen AusbiMung ,für den künftigen, eine (3) Inhaber einer Amtsbescheinigung oder eines 
abgeschlossene Hochschulbildung erfordern- Opferausweises gemäß § 4 des Opferfürsorge
den Beruf nach A'bschluß dieser Hochsmul-. gesetzes, iBOB!. Nr. 183/1947, sind auf die Pflidlt
hildung beschäftigt sind; zahl anzurechnen, nach Vollendung des 55. Le-

e) Personen, die in AusbiLdung zum Kran- bensjahres mit dem Doppelten ihrer Zahl. 
kenpflegefachdienst stehen; 

d) Hebammenschülerinnen; 
e) Heimarbeiter. 

(4) Dienstgebern, die Arbeitsaufträge an Ein
richtungen, in denen überwiegend Schwerbehin
derte tätig !Sind, erteilen, sind)O v. H. des Jah-

(2) Für die Feststellung der Gesamtzahl der resrechnungsbetrages der Aufträge auf die Summe 
Dienstnehmer (Abs. 1), von der ,die Pflichtzahl der für das entsprechende Kalenderjahr vorzu
zu berechnen ist (§ 1), sind alle Dienstnehmer,· schreibenden Ausgleimstaxe anzurechnen. Die 
die ein Dienstgeber innerhalb eines Bundeslandes. Nachweise hiefür sind bis zum 1. Mai jeden 
beschäftigt, zusammenzufassen. iBeschäftigt ein Jahres für das vorhergegangene Kalenderjahr 
Dienstgeber in mehreren Ländern Dienstnehmer dem Landesinvalidenamt vorzulegen." 
und liegt die Zahl ,der in einem Land Beschäftig-
ten unter 25, 'so sind diese Dienstnehmer jeweils 7. Die Überschrift zu§ 6 und § 6 haben zu 
der Zahl der Dienstnehmer zuzuz~hlen, die am lauten: . 
Sitz des Unternehmens beschäftigt werden. 

(3) Für ,die Berechnung der Pflichtzahl sind von 
der gemäß Albs. 2 festgestellten Gesamtzahl der 
Dienstnehmer 10 v. H., 'Wenn mehr als die 
Hälfte der Beschäftigten weibliche Dienstnehmer 
sind, 20v. H. sowie tdiebeschäftigten begünstig
ten Inva:liden .(§ 2) und Inhaber von Amnsbe

,scheinigungen oder Opferausweisen (§ 5 Abs. 3). 
nicht einzurechnen. 

(4) Für· die Berechnung der Pflichtzahl sind 
von der Gesamtzahl der Dienstnehmer, die vom 
Bund, von den Ländern und jenen Gemeinden, 
welche Krankenanstalten unterhalten, beschäftigt 
werden, 40 v. H. der Dienstnehmer sowie die 
eingestellten begünstigten ,Invaliden (§ 2) und 
Inhaber von Amtsbescheinigungen oder Opferaus
weisen (§ 5 Albs. 3) nicht einzurechnen. Gleiches 
gilt für sonstige Dienstgeber, wenn diese Kran
kenanstalten unterhalten und die Mehrzahl der 

"Förderungsmaßnahmen 

§ 6. (1) Dienstgeber haben ibei der Beschäfti
gung von begünstigten Inval~den auf deren Ge
sundheitszustand jede nach Beschaffenheit der 
Betriebsgattung und nach Art der Betriebsstätte 
und der Arbeitsbedingungen mögliche Rücksicht 
zu nehmen. Die Landesinvalidenämter haben ein
vernehmlich mit den Dienststellen der Arbeits
marktverwaltung und mit den übrigen Rehabi
litationsträgern dahingehend zu wirken und zu 
beraten, daß die Invaliden in ihrer sozialen 
Stellung nicht absirrken, entsprechend ihr.en Fähig
keiten und Kenntnissen eingesetzt und durch Lei
stungen der Rehabilitationsträger und Maßnah
men der Dienstgeber soweit gefördert werden, 
daß sie sich im Wettbewerb mit Nichtbehinder
ten zu behaupten vermögen. 

(2) iHiezu können nach Maßga:be der· Richt
linien (Abs. 3) aus den Mitteln des tAusgleichs-
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taxfonds (§ 10 Abs. 1) Zuschüsse oder Darlehen 
gewährt werden, und zwar insbesondere 

a)zü den Kosten der durch die Behinderung 
bedingten technischen Arbeitshilfen; 

b) zur' Schaffung von Arbeitspl~tzen, die für 
begünstigte Invalide besonders geeignet 
sind, wenn hiedurch die Einstellung wei
terer begünstigter Invalider gesichert wird; 

c) zu den Lohnkosten für beschäftigte be
günstigte Invaliäe, welche infolge ihrer Be
hinderung ,die . volle Leistungsfähigkeit 
nicht zu erreichen vermögen; 

d) zu den Beitr~gen für eine Höherversiche
rung (§ '20 Abs. 3 des. Allgemeinen Sozial-

, versichetungsg~etzes), ,.rwenn der Ibegün
stigte Invalide aus dem Grunde der Invali
,dität seinen Arbeitsplatz wechselt und ein 
verringertes Entgelt bezieht; 

e) für Ein-, Um- oder Nachschulung, zur 
beruflichen, Weiterbildung sowie Arbeits-
erprobung; , 

f) zu ~en 'sonstigen Kosten, die nachweislich 
mit dem Aritritt oder .der Ausübung einer 
Beschäftigung verbunden und vom begün~ 
stigten Invaliden zu tragen sind; 

g) zur Gründung. einer den Lebensunterhalt 
sichernden selbständigen Erwerbstätigkeit 
bis zur Höhe von 100000 S, wenn begün
stigte Invalide infolge der Behinderung 
eine unselbständige Erwerbstätigkeit nicht 
auszuüben vermögen. 

(3) Der Bundesminister für soziale' Verwaltung 
als Vertreter des Ausgleichstaxfonds ,hat als 
Grundlage für die Gewährung von Zuschüssen 
od'er Darlehen nach Anhörung des Beirates (§ 10 
Abs. 4) Richtlinien, insbesondere über die Höhe 
und ,die Dauer der Zuwendungen unter Bedacht
nahme auf die Leistungs- und Eingliederungs
fähigkeitdes begünstigten Invaliden, die beson
dere Eignung eines Arbeitsplatzes' für die Be
schäftigung begünstigter Inval~der, auf den Nut
zen, der sich für den Dienstgeber aus der Dutdl
führung der Maßnahmen ergibt, auf die finan
ziellen Möglichkeiten'des Unternehmens :und auf 
gleich'artige Leistungen' nach anderen B:undes~ 
oder Landesgesetzen. zu erlassen. Di'ese Richtlinien 
sirid im " AmtsbIatt zur Wiener Zeitung" kund
zumachen. 

(4) Die G'ewährung von Zuschüssen oder Dar~ 
lehen kann über die naCh Abs. 3 zu erlassenden 
Richtlinien hinaus', mit weiteren Auflagen ver
bunden weroen, um den angestrebten Erfolg zu 
sichern. Die Höhe laufend gewährter Zuschüsse 
ist bei l\nderung der Voraussetzungen, ansonsten 
jährlich nach überprüfung neu festzusetzen. Für 
den .gleichen Zweck 'gewährte Zuschüsse oder Dar
lehen nach anderen Bundes- oder Landesgesetzen 
sind zu berücksichtigen. Offene Forderungen des 

Ausgleichstaxfonds sind bei Gewährung von Zu
sch'üssen an Dienstgeber aufzurechnen. 

(5) Die Leistung von einmaligen Zuschüssen, 
laufenden Zuschüssen oder Darlehen; die den 
Jahresbetrag von 150000 S nicht übersteigen, 
wird dem örtlich zuständigen Landesinvaliden
amt übertragen. Dieses hat nach Klärung des 
Sachverhaltes ein Team anzuhören, dem je ein 
Vertreter des Landesinvalidenamtes, des Landes
arbeitsamtes, des jeweiligen Bundeslandes (Be
hindertenhilfe), ,der Kammer für Arbeiter und 
Angestellte sowie der Kammer der gewerblichen 
Wirtschaft des jeweiligen Bundeslandes als stän
dige Mitglieder angehören. Je nach Sachlage, sind 
erforderlichenfalls Vertreter der Sozialversiche
rungsträger sowie Sachverständige des' ärztlichen 
Dienstes der Landesinvalidenämter, des psycholo
gischen Dienstes der Arbeitsmarktvervialtung und 
der Arbeitsinspektion beizuziehen. 

(6) Anläßlich der Gewährung eines Zuschusses 
ist zu vereinbaren, daß der Empfänger des Zu
schusses, der den Bezug vorsätzlich oder grob 
fahrlässig durch unwahre" Angaben oder V er
schweigung maßgeblicher Tatsachen herbeige
führt hat, zum Ersatz des unberechtigt Empfan
genen verpflichtet ist. Sinngemäß ist auch bei 
Gewährung eines Darlehens vorzugehen." 

8. Die überschrift zu § 7 und § 7 haben zu 
lauten: 

"Entgelt 

§ 7. Das Entgelt, das den im Sinne dieses Bun
desgesetzes beschäftigten begünstigten Invaliden 
gebührt, darf aus dem Grunde der Invali,dität 
nicht gemindert werden." 

9. § 8 Abs. 1 und 2 hat zu lauten: 

,,(1) Das Dienstverhältnis eines begünstigten 
Invaliden darf, vom Dienstgeber, , sofern: keine 
längere Kündigungsfrist einzuhalten ist, 11ur unter 
Einhaltung einer Frist von vier Wochen ge
kiindigt werden. Ein auf Probe . vereinbartes 
Dienstverhältnis kann während des ersten Mona
tes von beiden Teilen jederzeit gelöst werden. 

(2) Die Kündigung eines ibegünstigt'enIn~afi
den ,darf von einem 'Dienstgeber erst dann aus
gesprochen werden, wenn der Invalidenausschuß 
(§ 12) nach Anhörung des Betriebsrates oder der 
Personalvertretung im Sinne des Bundes-Per~ 
sonalvertretungsgesetzes bzw. der entsprechen
den landesgesetzlichen Vorschriften· sowie nach 
Anhörung des Zur nurchführung' des Landes
Behindertengesetzes jew,eiJs' zuständigen Amtes 
der Landesregierung zugestimmt hat; dem Dienst
nehmer kommt in diesem Verfahren Parteistel
lung zu. Eine Kündigung ohne vorherige Zustim
mung des Invalidenausschusses , ist, rechtsunwirk
sam, wenn dieser nicht in hesönlderen ,Ausnahme,
fällen nacht~äglich die Zustimmung 'erteilt. Ge-
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setzliche 'Bestimmungen, die die Beendigung des 
Dienstverhältnisses an zusätzliche Voraussetzun
gen knüpfen,bleiben unberührt. Auf die Kün
digung eines begünstigten Invaliden finden die 
Bestimmungen des § 105 Abs. 2 his 6 des Ar
beitsverfassungsgesetzes, BGBI. Nr. 22/1974, bzw. 
die in Ausführung ,der Bestimmungen des § 180 
Abs. 2 bis 6 des Landar.beiosgesetzes, BGBI. 
Nr. 140/1948, erlassenen landesrechtlichen Vor
schriften keine Anwendung." 

na:hme auf § 16 Abs.5und 6 erfolgt, amt~wegig; 
in ,den Ülbrigen Fällen über Antrag des Dienst
gebers zu entscheiden. Der Antrag kann nur 
binnen drei Jahren vom lEnde des Kalenderjahres 
an, für das die Prämie begehrt wind, eingebracht 
werden." 

13. § ,10 Abs. 1 bis 5 hat zu lauten: 

,,(1) Beim Bundesministerium für -soziale Ver
waltungwird der mit Rechtspersönlichkeit aus
gestattete und vom :Bundesminister für soziale 

10. § 8 Abs. 4 hat zu entfallen. Verwaltung vertretene Ausgleichstaxfonds gebil-
det. Dem Fonds fließen d,ie AU'sglei~staxen (§ 9 

11. § 9 A'bs. 2 und 3 hat zu lauten: Abs. 2) sowie sonstige Zuwendungen,zu. , 

,,(2) Die Ausgleichstaxe beträgt für jede ein- (2) Die Mittel des Ausgleichstaxfönds sind ins-
zelne Person, die zu beschäftigen wäre, monatlich besondere für Zwecke der Fiir:sorge für begün-
600 S. Dieser Betrag ist inder Folge mit Wir- stigte Invalide, für die Gewährung von Zu
kung vom 1. Jänner ,eines jeden Jahres mit dem schüssen oder Darlehen für ,Pöl'derungs,maßnah
für den Bereich des Allgemeinen Sozialversiche- men (§ 6), für Prämien (§ 9 Ahs. 4), für' die 
rungsgesetzes festgesetzten Anpass'ungsfaktor zu d Gewähr,ung von Zuschüssen 0 er Darlehen zur 
vervielfachen. Der, vervielfachte Betrag ist auf Errichtung, den Ausbau, die Ausstattung und 
volle 10 S abzurunden. Der Bundesminister für den laufenden Betrieb von geschützten Werk-
soziale Verwaltung hat den für den Bereich des stätten (§ 11), für Information uI\d Fqrschung 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes festge- betreffend die heruflichenund, sozialen Ange
setzteri Anpassungsfaktor auch <für die Anpassung legenheiten der nach diesem Bundesgesetz begiin
der Ausgleichstaxe für verhin,dlich zu erklären stigten Personen, für den Ersaq der Reisekosten 
und die jeweilige Höhe dieser Taxe mit Ver- gemäß § '14 Abs. 4 sowie fü~ Zwecke der Für
ordnung festzustellen. sorge für die nach dem Kriegsopfervers()rgungs-

(3) Die Entrichtung der Ausgleichstaxe ,kaml gesetz 1957 und dem Heeresversorgungsgesetz 
nut binnen zwei Jahren, gerechnet vom Einlan- Versorgungsherechtigten und deren Kinder sowie 
gen der Abschrift des Verzeichnisses (§ 16 Abs. 2) für ,die nach dem Opferfürsorgegesetz versor
an, faBs Ider Dienstgeber von der Vorlage des gungsberechtigten Personen (§ 6 Z. 5 Opferfür
Verzeichnisses gemäß § 16 Abs. 5 und 6 befreit sorgegesetz) zu verwenden. Ferner können in be
war, binnen drei Jahren nach Ablauf des Jahres, sonderen Härtefällen, Fürsorgeleistungen aus den 
für da,s die Ausgleichstaxe zu ,zahlen ist, vorge- . Mitteln ,des Ausgleichstaxfonds an Behinderte; 
schrieben werden. Hat der Dienstgeber der Aus- die' österreichische Staatsbürger sind, nach Maß
kunfts- und Meldepflicht (§ 16) nicht entspro- gabe der im § 6 Abs. 2 angefüh,rten Leistungen 
chen 'Oder unwahre oder unvollständige Angaben gewährt werden, wenn die Minderung der Er
geinacht, kann die Entrichtungrder Ausghiichs- werbsfähigkeit weniger als 50 v. H.'jedoch min~ 
taxe binnen sieben Jahren, gerechnet vom Ende destens 30 v. H. beträgt und Hilfe für ,die Er
des Kalenderjahres an, für das keine bzw. un- l;mgung, ,Sicherung und ErhaltUllg eiiles Arbeits
vollständige oder unrichtige Meldungen er- platzes erforderlich ist. Beträg,t di~ Minderung 
stattet wurden, vorgeschrieben werden. Diese der Erwenbsfähigkeit rnin4estens 50v. H.und 
frist beginnt durch jede Maßnahme des Landes- gehört der Behindert,e wegen der noch nicht abge
inval~denamtes, die auf Einholung der Verzeich- schlossenen BerufsausbiIqung nicht,zumKreis der 
nisabschriftoder einer wahrheitsgetreuen Mel- begünstigten Invaliden, 'können Beihilfen 'zur 
dung gerichtet ist, neu zu laufen." beruflichen Rehabilitation-gew,ährt, werden, .wenn 

der Behindertea\JJ Grulldjiundesgese~zli<:her 
Vorschriften 'von einem Rehabilitatipnsträger 
eine berufliche Ausbildung zum Zwecke der Wie
dergewinnung bzw. Erh~hung,der Erwel'bsfähig
keit erhält oder zur beru:fliChen Rehabilitation 
Beihilfen nach dem Arbeitsmarktförderungsge-

12. pem § 9 werden folgende Abs. 4 und 5 
angefügt: 

, ,,(4) Dienstgeber, ,die mehr hegiinstigte Inva
lide beschäftigen, als ihrer Einstellungspflicht 
(§ 1 Abs. 1 bzw. Abs. 2) entspricht, erhalten für 
jedenübe~ die Pflichtzahl' hinaus beschäftigten 
begünstigten Invaliden (§ 5 Albs. 1) eine Prämie 
in lialber fiöhe der nach Abs. 2 festgesetzten Aus
gleichstaxe, 

, (5) Oberdie,Z~erkennung einer Prämie hat 
das L;mde~inyalirdenamt in Fällen, in denen die 
Berechnung der Ausg'leichstaxe unter Bedacht-

setz, BGBL Nr. 31/1969, bezieht.' ' -

(3) Auf die Gewährung von Zuschüssen (rilit 
Ausnahme der Prämien),' Darlehen oder sQnsti" 
gen Zuwendungen aus den Mitteln des Aus
gleichstaxfondsbesteht kein Recht'sanspruch. 

(4) Der Ausgleichstaxf'Onds wird vom Burides~ 
minister für s'oziale Verwaltung unter Anhörung 
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emes Beirates verWaltet. Dieser Beirat besteht 
aus dem Vonsitzenden, zwei Vertretern der' orga
riisierten Kriegsopfer, je einem Vertreter der Un· 
fallversehrten, der Opferbefüisorgten und der 
Zivil invaliden sowie je ,drei Vertretern der 
Dienstnehmer un,d Dienstgeher.Den Vorsitz 
führt der Bundesminister für soziale Verwaltung 
oder ein von ihm bestimmter' rechtsktmdig~r 
Beamter aus dem Stande des Bundesministeriums 
füt soziale Verwaltung. 

(5) Die im Abs. 4 genannten Mit~liederdes 
Beirates sowie die gleiche Zahl vonEr~atzmit
gliedern werden vom Bundesminister für. soziale 
Verwaltung für ,die Dauer von vier Jahren auf 
Grund von Vorschlägen <berufen, die von den zur 
Vertretung der Interessen der Invaliden gebilde
ten Organisationenbzw ... v'onderi"in Betracht 
kommenden Interessenver~retungen~ zu erStatt~n 
sind. Die Vorschläge fü~ die Bestdlung der 
Dienstgebervertreter erstatten für.jeein Mit
glied und ein Ersatzmitglied die BundeskainIrier 
der gewerblichen WiriSchah,' die Pr~sidenten
konferenz der LandwirtsChaftskammern öster
reichs. und ,die Vereinigung Österreichischer Indu
strieller. Die Vonschläge für ·die Bestellung. der 
Dienstnehmerv,ertreter erstat.ten· für je ein. Mit
gl,jed und ein ErsatZmitglied der österreich'ische 
Arbeiterkammertag, der österNüchische Land" 
al"beiterkammertag und· ·der österreichische Ge-· 
werkschaftsbund. Zur Erstattung der Vorschläge 
für die Berufung der Vertreter der organisier
ten Kriegsopfer und der Zivilbehinderten • sind' 
nur die jeweils im Invalidenfürsorgebeirat (Bun
desgesetz vom 3. Juli 1946,iib~r die. Errichtung 
eines Invalidenfürsorgebeirates, BGBL Nr.144) 
vertretenen Vereinigungen beruferl. Hinsichtlich' 
der Auf teilung des Vorschlagsrechtes auf die Ver
einigungen der Kriegsopfer, Unfallversehrteri, 
Opfellbefürsorgfen und Zivilinvaliden . ist § 4 
Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Errichtung 
eines Invalidenfürsorgebeirates sinngemäß anzu
wenden. :pie Vereinigungen sind durch Öffentliche 
Bekanntmachung im "Amtsblatt zur Wiener Zei
tung" auf die Ausübung des Vorschlagsrechtes 
aufmerksam zu machen." 

14. Im § 16 erhalten die bisherigen Abs. 4 
bis 6die'Bezeichnung Abs. 6 bis 8. 

15. Die überschrift zu § 11 und § 1 11 hahen zu 
lauten:, . . 

. , ;,Gesc:hützte Werkstätten 

§ n. (1) Geschützte· Werkstätten im Sinne 
dieses Bundesgesetzes sind die von Gebietskör
perschaften, Körperschaften des öffentlichen Kech
tes, von Trägern der freien Wohlfahrtspflege 
oder sonstigen' Rechtspersonen (Rechtsträgern) 
geführten Einrichtungen zur Beschäftigung be
günstigter Invalider, die wegen Art und Schwere 
der Behinderung noch nicht oder nicht wieder 

auf· .dein. allgemeinen Ar~eitsma~kt- tatlg sein 
können, bei denen aber eine wirtschaftlich ver
wertbare Mindestleistungsfäfiigkeit vorliegt. 

(2) Die geschützte Werkstätte muß es den 
begünstigten Invaliden ermöglichen" ihre . Lei
stungsfähigkeit mit dem Ziel der Eingliederung 
in den freien Arbeitsmarkt zu entwickeln, .zu 
erhöhen oder wiederzugewinnen. 

. (3) D~r Bundesminister für soziale Ve~altung 
als Vertretet;. des Ausgleichstaxfonds hat als 
Grundlage. für die' Förderung. aus ·den Mitteln 
des Fonds im Rahmen eines für Arbeitsplätze. in 
geschützten Werkstätten im Einvernehmen. mit 
elen ander·en 1tehabilitationsträgern' zu erstellen
den Bedarfsplanes Richtlinien zu erlassen~ 

. (4) Die Förderung' einer im 'Abs~ 1 ge~ann
ten Werkstätte aus. Mitteln des Ausgleichstax
fonds kann insbesondert; erfolgen, wenn· 

. a} die beschäftigten begünstigten. :InvaJiden 
-nach dem' 'Koll6ktivvertragder jeweiligen 
Sparte, in .dersie· beschäftigt' sind, ·entlohnt 

'werden und nach den Bestimmungen des 
Allgemeinen Sozialversicheriingsgesetzes als. 
V pHversichert.e pflichtversichert sind;. 

.b )die,geschutzte . Werkstätte in baulicher und 
personeller Hinsicht die Voraussetzungen 
erfüllt, ,die einewirtschafcliche Führung zu-
lassen;. : ' 

c) durch begleitende Dienste die medizinische, 
soziale, 'heilpädagogische und psychologische 
.Betreuung c\er beschäftigten Behinderten 
sichergestellt ist; . . . 

'd) Möglichkeiten für Arbeitserprobung und 
Arbeitstraining vorgesehen sind; 

e) 'sidl der Rechtsträger der geschützteriWerk
stätte verpflichtet, ,diese nach den Grund
sätzender Wirtseha!ftlichkeit unet SparsaIri-
keitzti führen;' . . , 

• f)' sich der RechtJSträg,er der gesehütztenWe;k
stätte ferner. verpflichi:et, im Falle einer 
Förderung durCh den Ausgleichstaxfcinds 
die von diesem. Fonds zur Verfügung ge
stellten. einheitlichen Grundlagen für. Ver-

. rechnung 'und Buchführung anzuwenden 
, und dem Fonds alljährlIch ,die Bilanz sowie 
,die· Finanzierungspläne für das Folgejahr 

. yorzul'egen. , 

'. (5) Vor Aufnahme in eine ,geschi,itzte Wed~-
. stätte,die Förderungsmittelaus 'dem. Ausgleich'S
taxfonds erhält oder. in Anspruch zu nehmen' 
beabsichtigt, ist ein Team anzuhören, dem als 
Mitglieder'je ein Vertreter :der Arheitsmarktver
waltung, des Lan'desinvalidenamtes, des' Landes 
(Behindertenhilfe) und der Leiter: jener geschütz
tenWerkstätte angehören, in der der begünstigte 
Invalide untergebracht werden soll. Estagt'am 
Sitz jener Werkstätte, inder' der begünstigte In
valide untergebracht werden soll und ist jeriach 
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Bedarf von jenem Teammitglied einzuberufen, 
von dem der Vorschlag für die Unterbringung 
des begünstigten' Invaliden in die geschützte 
Werkstätte ausgeht. Für die ßeiziehung von wei
teren Sachverständigen gilt § 6 Abs. 5 letzter Satz 
sinngemäß. Auf die Aufnahme' eines begünstigten 
Invaliden in die geschützte Werkstätte besteht 
kein Rechtsanspruch. 

(6) Beim Bundesministerium für soziale Ver
waltung ist ein Verzeichnis über die im Sinne 
dieses Bundesgesetzes aus dem Ausgleichstax:fonds 
geförderten geschützten Werkstätten zu führen." 

16. Die überschrift zu § 14 und § 14 halien 
zu lauten: 

"Nachweis der Begünstigung 

§ 14. (1), Als Nachweis für die ZugehörigkeIt 
zum Kreis der begünstigten Invaliden gilt der 
letzte rechtskräftige Bescheid über die Einschät
zung des Grades der Minderung der Erwerbs
fähigkeit mit mindestens 50 v. H. 

a),eines Landesinvalidenamtes (der Schieds
.' kommission), 

h) eines Trägers ,der gesetzliChen Unfallver-' 
sicherung (bzw. das Urteil des Schiedsgerich~ 
tes der Sozialversicherung), 

c) eines Landeshauptmannes (des Bundesmini
steriums für soziale Verwaltung) in Ver
bindung mit der Amtsbescheinigung ge
mäß § 4 des Opferfürsorgegesetzes 

sowie der letzte rechtskräftige B'escheidüber die 
Zuerkennung einer Blindenbeihilfe oder der Aus-
weis gemäß § 14 a. ' 

(2) Liegt ein N~chweis im Sinne des Abs. 1 
nicht vor, hat auf Antrag das örtlich zuständige 
Landesinvalidenamt unter Mitwirkung von ärzt
lichen Sachverständigen die Höhe des Grades der 
Minderung der Erwerbsfähigkeit einzuschätzen 
und bei Zutreffen der im § 2 Abs. 1 angeführten 
Voraussetzungen die Zugehörigkeit zum Kreis der 
begünstigten Invaliden sowie den Grad der Min
derung der Erwerbsfähigkeit festzustellen. Die 
Begünstigungen nach diesem Bundesgesetz wer
den mit dem Zutreffen der Voraussetzungen, 
frühestens jedoch mit dem Ersten des Monates 
wirksam, in dem der Antrag eingebracht worden 
ist. Bei ,der Einschätzung des Gndes der Minde
rung der Erwerbsfähigkeit sind die Vorschriften 
des § 7 des Ktiegsopferversorgungsgesetzes 1957 
zu berücksichtigen. 

(3) Anträge von begünstigten Invaliden (§ 2) 
auf Neufestsetzung des Ausmaßes der Minderung 
der Erwerbsfähigkeit y.regen Knderung des Lei
denszustarides sind ohne Durchführung eines Er
mittlungsvedahres abzuweisen, wenn seit der 
letzten rechtskräftigen Feststellung noch kein 
Jahr verstrichen ist. 

(4) Reisekosten, die einem begünstigten Invali
den oder Antragswerber (Abs. 2) dadurch erwach
sen, daß er einer Ladung des Landesinvaliden
amtes in burchführung dieses Bundesgesetzes 
Folge, leistet, sind in dem im § 49 des Kriegs
opferversorgungsgesetzes 1957 angeführten Um
fang aulS den Mitteln des Ausgleichstaxfonds zu 
ersetzen. Die Reisekostenvergütung gebührt in 
gleicher Höhe auch Zeugen im Verfahren ge
mäß § 8 Abs. 2, wenn kein gleichartiger Anspruch 
nach einem anderen Bundesgesetz besteht," 

17. Nach § 14 sind die überschrift zu § 14 a 
und § 14 a einzufügen. 

"Ausweise 

§ 14 a. (1) Begünstigten Invaliden ist auf An~ 
trag ein Liclirbildausweis auszustellen, der zu
mindest ,Vor- und Zunamen des begünstigten 
Invaliden, ,die Ve'rsicherungsnummer und die 
Höh~ ,der 'Minderung 'der Erwerbsfähigkeit zu 
enthalten hat. Bei WegfaU der Vqraussetzungen 
ist der Ausweis einzuziehen. 

" (2) Der Bundesminister für soziale Verwaltung 
ist ermächtigt, mit Verordnung insbesondere die 
näheren Bestimmungen über Format, Mehrspra
chigkeit und allenfalls mit dem Ausweis ver
bundene Berechtigungen für begünstigte Invalvde 
hinsichtlich des nach Abs. 1 auszustellenden Aus
weises festzusetzen. co 

18. § 15 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Endet das Dienstverhältnis eines begün
stigten Invaliden, für den die Anbeitsplatzausstat
tung oder sonstige Geldzuwendungen aus den 
Mitteln des Ausgleichstaxfonds an den Dienst
geber gezahlt wurden, ,ist dieser verpflichtet, die 
Beendigung dieses Dienstverhältnisses binnen, 
zwei Wochen dem Landesinvalidenamt anzuzei
gen, das unverzüglich mit dem örtlich zuständi
gen Arbeitsamt wegen der Vermittlung eines Be
hinderten nach Abs. 1 das Einvernehmen herzu
stellen hat." 

19. § 16 Albs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) über die Beschäftigung der begünstigten 
Invaliden (§ 2) und Inhaber von Amtsbescheini
gungen oder Opferausweisen (§ 5 Abs. 3) ist 
von jedem Dienstgeber ein V erzeichn,is z~ führen, 
in ,dem Name und Anschrift dieser Dienstnehmer, 
Beginn und Beendigung jedes solchen Dienstver
hältnisses, die Versicherungsnummer dieser 
Dlenstnehmersowie die wesentlichen Daten des 
Nachweises über die Zugehörigkeit zum Kreis der 
begünstigten Invaliden (§ 14) bzw. zum Kreis 
der politischen Opfer (§ 4 des Opferfürsorge
gesetzes, BGBI. Nr. 183/1947) anzugeben sind. 
Dieses Verzeichnis 1st über Verlangen den ahlt
lichen Organen der Arbeitsämter und der Landes- ' 
invalidenämter vorzuweisen. Einstellungspflich-
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tige Dienstgeber (§1 Abs. 1) haben eine Ab
schrift dieses Verzeichnrsses samt den füi" die 
Berechnung der Pflichtzahl '(§ 4) maßgeblichen 
Daten ü,ber die Zahl der ihnerhalb eines Kalen

stimmungen der §§8, 10 Abs. 2, 15, 16, 17, 19, 
19 a, 21, 22 und 23 des Inva'lideneinsteUungs
gesetzes 1969, BGBl. Nr. 22/1970." 

derjahres jeweils am Ersten eines jeden Monates' 2. § 6 Z. 5 hat zu lauten: 
beschäftigten Dienstnehmer bis z~m. i. Feber des ,,5. Für Zwecke der Fürsotge für die Inhaber 
?ara~Holgende? Jahr~s dem ~~s:andlgen Landes- einer' Amtsbescheinigung oder eines Opferaus
Invahdenamt (uber dIe Beschaftlgung von, Inva- 'weises' deren Witwen W,aisen Ktinder hinter
liden im .~erei~ des. Bun.~es de~m Landesinvali- bliebe~e Lebensgefähr~ihnen so~ie für Personen, 
denamt. fur WIen, Nleder?sterrelch und Bur~en- die, ohne Inh~ber einer Amtsbescheinigung zu 
land) e~nz~sende~, das dIe AngaJ~e~ zu pr~fen sein, w~ederkehrende Leistungen nach dem Opfer
u~d bel ~lchtedullung der Besch.aftlgung~rfhcht für~orgegesetz beziehen oder die bis 'lJUr Voll-
dIe AusgleIchstaxe (§ 9) vor.zuschretben hat. endung des 24. Lebensjaihres Inhaber einer Amts-

20. Im § 16 ist als Abs. 7 anzufügen: -', ' bescheinigung oder eines Opferausweises als Hin-
" .,'. . ,:' /' teI'bliebene' (§ 1 ,Abs. 3 l,it. bund d) waren, 
,,(7) DIe übermittlung von Daten aus,' dem, sind die erforderlichen Mittclarus d'em A,us-

Verzeichnis gemäß -Abs. 2, die den Gesrindheits-g1eichstaxJon.ds (§ 10 Abs.l. des Invalidenein
~ustand einer~ersoh betre~~il, an. andere ~.ls.di~ 's~etlungsgesetzef 1969) '1.mter ~edachtnahme auf 
lm,!>b~. 2 gen:tnnten ElUpJ~nger l~~ u~zulaSS!:g. den ,bedürftigen Personenkreis mit einem Ge-

, 'samtbetrag von 5 Mill. S, zum 1. Jänner eines 
,2L§,21hat zuI~uten: , ' jeden Jahres im vorhinein bereitrusteIlen. Vor 

" .;,§21~.Wer t~tz nachweisli~-e'r.A!ifforderung Gewä.hrung der Fürsorgemaßnahmen ist die 
durch das Landesinvalidenamt die Abschrift des, OpfedüI'sorgekommission(§ 17) anzuhören." 
Verzeichnisses iibetdle :Beschäftigung der Invali-
den (§ 16' Abs.2) nicht vorleg-t bzw. in die Ver
zeichnisabschrift vorsätzlich unwahre 'Angaben 
aufnimmt oder die Anzeigeverpflichtung nach 
§ '15 Abs. 2 verletzt, begeht eine Verwaltungs
übertretung und ist von der Bezirksverwaltungs
behörde, sofern die Handlung nicht nach ande
ren Vorschriften einer strengeren Strafe' unter
liegt, mit einer Geldstrafe bis zu 10000 S zu be
strafen. Die Geldstrafen fließen dem Ausgleichs-
taxfonds zu." ' 

22.Im § 23 Abs. 1 ist der Ausdruck ,,10 Abs. 1" 
durch den Ausdruck ,,§ 10 Abs. 2" zu ersetzen. 

23. Im § 26 haben die lit. hund c zu ent
fallen, die folgenden lit. d bis gerhalten die Be
zeichnung b bis e. 

Artikel II 

Der Bundesminister für soziale Verwaltung 
ist ermächtigt, Dienstgebern, die gemäß Art. I 
Z. 1 (§ 1 Abs. 1 zweiter Satz) privilegiert sind, 
die vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes rechts
kräftig vorgeschriebenen und noch nicht gezahl
ten Ausgleichstaxen (§ 9 Abs. 2) nachzulassen. 

Artikel III 

ÄNDERUNG 
DES OPFERFüRSORGEGESETZES 

Das OpfeI"f,ürsorgegesetz, BGBL Nr. 183/1947" 
zuletzt geändert mit BGBL Ni". 684/1978, wird 
w,ir folgt geändert: 

1. § 6 Z.4 'letzter Satz :hiat zu lauten: 

"Bezüglich des Kündi!;'ungsschutlzes, der Fürsorge
rnaßnahmen und des Verfahrens gelten die Be-

Artikel IV 

ÄNDERUNG DES BUNDESGESETZES üBER 
DIE ERRICHTUNG EINES INVALIDENFüR

SORGEBEIRATES 

Das Bundesgesetz über die Errichtung eines 
Invalidenfürsorgebeirates, BGBl. Nr. 144/1946" 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL Nr. 171/ 
1954, wird wie folgt ,geändert: 

L § 1 hat zu lialuten: 

,,§ 1. Im Interesse einer einlheiti1ichen und allen 
Bedürfnissen entspr,echend'en FühI'ung der Für
sor.gemaßnahmen ~ür Kriegsopfer rind begünstigte 
Invalide, im Sinne des Invalideneinstellungsge
setzes 1969 sowie Zlur raschen Herstellung des 
Einvernehmens mit den sachllich beteiligten Bun
desministel"ien wird ~m 'Bundesministerium für 
~iale Verwaltung ein Invalidenfürsorgebeirat 
. errichtet." 

2. § 2 hat zu ,Laluten: 

,,§ 2. Der ~utächtilichen BeraCjlng des Invaliden
fürsorgebeirates unteI'li'egen ;111e grundsätzlichen 
Fragen der 'InV1a11iderieinste~lun'g und der Für~ 
sor,ge für Kriegsopner und für begünstigte Inva
lide im Sinne des Invalideneinstellungsgesetzes, 
insbesondere die Vorhereioung von Rechtsvor
schriften auf diesen Gebieten." ' 

3. § 3 Albs. 1 hatzu lauten: 

,,(1) Der InvaEdenfürsorgebeir,at !besteht aus: 

a) dem Vorsitzenden; 

b) je einem Vertreter der beteiligten Bundes
ministerien ; 
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c) acht Vertretern der ,organISllerten Kriegs
opfer sowie der ,ernorderlichen Zahl von 
Ersatzm:itglliedern ; 

d) sechs V:ertretern der übrigen organisierten, 
nach dem InvaUideneinsteUungsgesetz, 1969 
begün,stigten Invaliden sowie derer.forder
lichen Za,hil vonEr~atzmitgl,iedern; 

e) je .drei' Vertretern ,der Dienstgelber~ und 
Dienstriehmerorganisationensowie du er
forderHchen Zalhl von Ersatzmitgliedern." 

männer, der' Kriegsopfer und .der übrigen nach 
dem InvaEdeneinsteUungsgesetz 1969 hegünstig
tenInvaliden sind diejenigen Vereinigungen be
rechtigt, die gemäß den Sätzung,en für das ganz'e 
B.undesgelbiet gebild:et 'sind, Zwei'gorganisationen 
besitzen oder als Dachorganisation konstituiert 
sind 'und die 'Förderung der wirtschaftlichen, 

, sozialen und kulturellen Interessen von Sehinder': 
ten zum'Ziel haben." 

5. § 5 !hat Z!).1 llauten: 

4. § 4 Abs.1 hat ZJU laJilten:,,§ 5. Die Mitgliedschaft im , Invalidenfiirsorge
, beirat ist ein unbesoldetes Ehrenamt. Den Mit-,,(1)Di:e im § 3 A;os, 1lit. c bis e ,genannten 

Mitglieder und, Ersat;ZJmitgIieder yre,rden: Vgffi gliedernlhzw. Ersatzmitgliedern (§ 3 A:bs.l lit. c 
Biundesmiinister; für sozi:ale Veriraltung auf die bis e) gehülhrtder Ersatz ,der notwendigen Reise-
Dauer von v:ier Jahren in den Inva.Jidenfürsorge- . au,hl,~en."::- ';' , "", , ' 
beii1at berufen..Qi~ Vorsch'läge hinsichtlich',ie , ; i : ';Artikel V:.'," ' ' 
ein es Vertreters und Ersatimannes der Dienst- " . " , 
geberorgan,isaoionen sind von ,der- Bündeskaihmer TNKRAFTTRETENUNDVOLLZIEHÜNG 
der gewerblichen Wirtschaft,der.Präsicrenteii..: " 
kmiferenz deI' Landwrrtsch'aftskamniern öster-(1) Die Art. I bis III'diesesBuhdesgesetzes 
reichs und der 'Vereiniß'Ung Osterreichischer,'Indu- 'tre.tJen ,am J .,J;{nner 1979 . mit der :Maßgrab'ei,n 
strielIer,die Vorschlä,ge hinsichtliCh je eihes Ver- Kraft; daß 'Art.;j Z.1, 2,'3,5, 6"'und,,ß)SI.Owi~ 

Art. In bereitdür die Berechnung der Au~gleichs~ treters und ErsatZJmannes der Dienstnehmerorga-
nisationen vom öster1'leichischen Arlbeiterkam- taxe für das Jahr 1·9-7Sanzuwenden sind'. Art., IV 
mertag, dem -österreichischen Landarbeiterkam- : trittmitLJän,ner.i 980, in Kraft. " 
meröag unddem,östcrreichischen Gewerkschafts- '(2) Mit. iier V,6:11zieihUng dieses'Bundesgeset2;es 
bund, ~u erstatten: Zur Erstattung der Vors<hläge" 'ist der Bundesminister für' soziale Verwaltung 
für die Berufurig der 'Vertreter und Ersatz- . betra,ut.' ' 

Erläuterungen 

Das InvalideneinsteIlungsgesetz; dessen Inhalt' Nach dem zuletzt erhobenen Mikrozensus ist 
zunächst überwiegend auf die Sicherung von Ar- an'zunehmen, dlaß es noch eine beträchtliche Zahl 
beitsplätzen für die' Opfer des Zweiten We1t- von Schwerbehinderten gibt, die die Begünstigun
kriegesalbgestellt war,' hat seit dem }anre 1970 gen dieses Gesetzes bisher nicht in Anspruch 
in mehrer,e.n Etappen eine Umgestaltung z·u einem genommen ,halben. Es ,wird daher eine vorneh!11-
umfassendenB'l-mdesgesetz über Sch'utz- 'und För- liche Aufgabe oder mit der DurchJfÜlhrung dieses 
derungsmaßnahmen für im Arbeitsleben stehende Bundesgesetzes betrauten Dienststellen sein, iin 

,Behinderte erfahren. Bedingtdurehdieahers- Einvernehmen mit den' Sozia,lversichemngsträ
mäßige' Schichtu:ng, nimmt die Zahl der Kriegs- gern, den Dienststellen der Arbeitsmarktverwal
beschädigten laib, ,die Zahl der Unfall- und Zivil- tung und den Bundesländern durch entsprechende 
behinderten ist, wenn' auch ,im geringeren Aus~ Erfa·ss>ungsmaßnahmen, und' Informationsaroeit 
maß, im Steigen :begriffen. ',' die bestehen,de "Dunkelziffer" zu verringern. 

Per ,1. Jänner 1978 waren vom Schutz des Dies kann jedoch ZJUr Besscl"ung der Situation 
InV1alideneins1J~l1ungsgesetzes 35782 KriegsbeSchä- der Schweribehinderten nur dann beitragen, wenn 
digte, 116 Behinderte, die Leistungen nach dem genügend Arbeitsplätze ~ür Behinderte bereit
Heeresversorgungsgesetz beziehen, 82 geistig oder gestellt werden können, was durch verstärkten 
körperlich Bemnderte,die Leistungen nach dem' Kontakt mit den Dj.enstgebern in, VeI'lbindung 
Opferfürsorgegesetz beziehen, 'sowi,e 5 129 Unfall- mit umfangreichen Förderungsmaßnahmen er
geschädigoe (nach Arlbeitsunfällen) und 12 606 reicht werden soll. Des weiteren wi1'ld es erforder
Zivj·lbehinder:te, insgesamt 53715 Behinderte, er- lich sein, ·für jene Behinderten, di.e infolge der 
faßt. Schwere ihrer Behinderung ,in der freien Wirt-
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schaft r~licht ,untergebracht werden können, Ar- schützten Werkstätte auch nach diesem Buudes
beitsplätze in 'geschüt~ten Werkstätten zur Ver~ gesetz durch Förderuiigensolcber Werkstätten 
fügung zusteHen. , geschaffen werden. 

Der' GesetzentWurf geht daher von dem Im Hel1bst des Jahres 1977 wurde vomlkm-
Grundgedanken aus, die Bestimmung,en über die desminister f'ür soziale Verwa;ltung bereits ein 
Rehabilitation der von diesem Bundesgesetz um- RehaJbilitationskonzept vorgestellt; das je nach 
faßten Behinderten zusammehiu~assen, und zwar BedarfdJie Erl'ichtJung oder Adaptierung von 
sowohl für die auf ,dem AIiheitsmarkt in der geschützten Wel'kstätb~n vorsieht. Hiefür soH nun 
freien Wirtschlaft Tätig,en als a;uch Ifür jene Behin- die legistische Grundlage ge'schaffen werden. Die 
derten, die auf dem freien Arbeitsmarkt noch kompetenzrechtliche Deckung Ihiew hietet Arti
niCht od'er nicht mehr untergebracht' werden kel I des Inva:lideneinstdlul1igsgesetzes 1969, BGB!. 
körinen. Hiebei soll möglichst flexibel yorge- Nr. 22/1970. HinsiChtliCh >der Verwahung des 
gangen 'werden können, damit 'unter Berück- Ausgleichsraxfonds (eines Fonds roit' eigener 
sichtigung de'r Ediordernisse für die Behind,erten Rechtspersänlich;keit) fungi'ert der Bund, in dessen 
auCh,'aufd:ie jeweilige wirtsCha,ftliclie Situation Verwa!Itungder Fonds' liegt, äls Träger von 
der einstellungspflichtigen Dienstgeber Bedacht PrivatreChtJen. 
geiiömmen werden kann. 

Entsprechend den Il1tel1tion~ndes Inv;a;Jide!l~ 
Nacl1'4en:'Intenti~nep. des InvalideneinsteI- einsteHungsgesetzes, das 'insbesondere für, erwerbs

lungsgeserzes umf'assen die, vorgesehenen Rehalbi7 tätige Behinderte gilt, soll ,eine klare Abgren
clitationsmaßnaJ~men jene Behinderten, die ent~, ~,ung zti ,den 'Einr.ichtJUngert' der Al1beits- oder 
weder bereits inden Aribeitsprozeß eingeg1i~dert BesChäftigungstherapie, 'wie sie im Rahmen der 
wurden oder ;als in Augb~ldung stehend :\Illf !i'as BehindertJenhiHe der Bmrdesländer ,gew~hrt wird, 
Erwerbsleben in 'betrieblicher ,Ausbildung vorbe- insoweit el"'folgen, aJsdie in der Werkstätte täti
reitet werden. Es: erg~bt ,s,im sö.rnJit eine klare. gen Behinderten- wenn a.uch ,in eil1igesehränk
AJbgt:enzun-g zu den Relhabilitat:iörismaßnahmen terem Maß'- produktive Leistungen- erbringen 
der Bundesländer in Durchführung der Behin- müs§en.tmd hiefür das roollekti'V'Vertraglime Ent
deftengese_tze. DieRehabtilitations~aßria;hmen der gelt und vollen ,sozialversicherungsrechtlichen 
Sozia!lversicherungsträger wet:den koordiniert mit Schutz erhalten. Die' 'geschütztJen Werkstätten 
den nach' di'esem Gesetzentwurf:Vot,gesehenen zu werdeh nach" winschahlichenGllundsätzen zu 
gew~hrehsein. ' führen und die Detiiitalbdeckungen 'Zu limitieren 

sein. Ein 'l1:a:ch heiden Riimtungen hin flexilbles' Di~sem Leitgedanken entsprech,en, d, findet siCh b 
System soHesermöglichen, ,daßeinersllits ei daher auch eine Ausweiuung des nachdem Inva- f . 

, Eignung, d'es Behinderten ein Wechsel rau emen 
lideneinstellung~gesetz hegünstigten Perso, nenkrei- rf 1 

Arbeitsplatz in der freien Wirtschaft e 0 gen ses auf sdlcheBeihinderte, ,die inneriha:lb einer 
kann und ,andererseits' jene Behinderten, die betrieblichen Organisation ausgelbiIdet werden h dh . 
wegen einer Verschlechterung i res Gesun' elts-

(Lehrlinge, Schwesternschülerinnen usw.). z,ustandes in der ,freien Wirtscha.ft nicht mehr 

Die in das GesetZ' aruf:genommenen Förderungs- tätig 'sein können, alUfeinen Arbeitsplatz in der 
maßnahmen (§6) für lBehinderte und Dienst- geschützten Werkstätte Üiberwemseln können., 

geber, die Behinderte besmäfti:gen oder ws ätz- Wie sich in der Praxis, gezeigt ihat, ist eine 
liche ArtbeitspIätze für sie Ibereitstellen, sollen, , b . d ch 

Reihe von DienstJgehern nur 'Ungern erelt, ur verstärkt die UnterbTlingung von SchweTlbehin- , h' lb d 
organi~atorische Umstdlungen inner a 'es 

derten auf geeigneten Arbeitsplätzen ermöglichen. Unternehmens die Möglichkeiten zur Behinder-
LeichtJbelhindert.e können nach den bisherigen b 

tenbeschäftigung zu schaffen. Andere Dienstge er 
Er,fahrungen Ülberwiegend ,ohne besondere SChwie- wieder sind dem Prolblemunserer behinderten 
rigkeitenaUlf ,geeigneten Arbeits-pllätzen u'nter- Mi1Jbürge; gegenüber üheraus ~ufgesd:J!lossen und 
gebraCht werden. Sdllten !sich ialher in Einzel-, h d 1 'h 
~ beschäfdgen wesentliCh mehr Be in erte, ,a' s lrer fällen Härten ,ergeben, können für cLie Erlangung, ch D' 
S'ch d E h 1 . Ab' 1 t gesetzlichen Verpflichwng entspri t. lese 

I ,erung un r a tungemes r eltsp a zes d b d' 
Dienstgebersollerr künftig für je 'en ü er le auch fu"r Behl·n.dert,e ml't ,el'n'er MdE ,"on weniger 
Pflichtzahl hin:aus beschäftigten, :nach dem It1va-als 50 v. H. jene Förderungen herangezogen wer- L: d 
IideneinsteL1ungsgesetz hegünstigten BeIJi1n erten den, wie sie Schwerbehinderten gewahrt werden h l.b 
eine Anel1kennungsprä,mie in Höhe der a,jI,en 

soLlen (§ 10 Abs. 2). Ausgleichstaxe erhalten. Diese Maßnahme, in Ver.-
, Trotz der gemeinsamen Bemühungen ,a,ller Re- binduJlg mit der Möglidtkeit der Gewährung von 
habilitatioustrlLger, Behinderte auf für sie ge- Förderungsmaßnaihmen und von Lohnroschüssen 
eigneten Arheitsplätzen unterzuJbringen, ist der solJ bewirken, daß eine größere Zahl von Dienst
Erfolg - inSibesondere hei 'geistig Behinderten - gebern als bisher hereit ist, Ia:uch Schwerbehinderte 
oft negativ. Für diese sollen nunmehr größere als Mitarbeiter in ~hrem Unter:nehmen einzu
Möglichkeiten der Beschäftig,ung in einer ge- stellen. 
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10 H58der 'Beilagen 

Die vorgesehene Palette von Fördef'ungsmaß
nahmen zur Verbesserung der heruflichen Situa
tionder Behinderten erfordert eine Sicherung 
der Finanzief'ung durdIden Ausgleichstaxfonds. 
Die Ausgleichstaxe wird daher 3:uf 600 S für 
jede nicht besetzte Pflichtstelle erhöht werden 
müssen. Dies liegt noch unter jenem Betrag 
(DM 100), den ein Dienstgeber in der Bundes
republik Deutschland 'bei Nichteriüllung der Be
schäJf1tigungspflicht, die uberdies rhöher ist 3:ls die 
nach dem österreichischen Invalideneinstellungs
gesetz, zu leisten hat. Die von einigen Interessen
vertretungen unter Hinweis auf die bestehenden 
Schwierigkeiten bei der Unterbringung von 
Sehwenbehinderten, 'au,fgeeigneten Arbeitsplätzen 
geforderte massive Anhebung der Ausgleichstaxe 
bis Ziur z,ehnfachen Höhe des derzeit zu leistenden 
Betrages erscheint in diesem Alusmaß angesichts 
dera:Hgemeineri Wirtschaftslage nicht reaIistisc.'. 

Die w,eiteren Andel1ungen im Art. i beinhalten 
im.' wesentlichen nur KlarsteUungen oder· Ände
rungen, die sich aus der Gesetzessystematiker-' 
geben. " " . 

Die im Art. III vorgenommene NoveHierun,g 
des Opfel1fürsorgegesetzesist erforderlich gewor
den, weil zufolg.e der Altersschichtung der poli
tischen Opfer nicht mehr genügend Inha:ber von 
Opferausweisen und Amtsbescheinigungen im Er~ 
wer.bsleben stehen,' um der Eimte11ungsverpflich
tung nach dem Opferfürsorgegesetz im bisherigen 
Umfiang entsprechen zu können. Gleichzeitig be
halten alber weiterhin ,aUe noch Dm Erwerbsleben 
stehenden Inhaber von Amtshescheinigungen oder 
Opferausweisen jene Begünstigungen, die auch 
den begünsnigten Invaliden zustehen, <in-sbeso'ndere 
den Kündigungsschutz. Die Dienstgeber haben 
die Möglichkeit, auch diese Personen auf die 
Pflichtzahl anzurechnen. Die vorgesehene Neu
regelung soll darüber hinaus gewährleisten, daß 
Mittel aus dem Ausgleichstaxfonds weiterhin für 
die Fürsorgernaßnahmen für politische Opfer im 
Sinne des Opferfürsorgegesetzes zur, Verfügung 
stehen. . 

Da die vorliegende Neuregdung des Invalliden
einstellungsgesetzes den Trend zur Gleichbehand
Jung aBer im Erwerbsleben stehenden Schwer
behinderten fortsetzt, wurde es audI erforde~
lieh, durch eine Änderung, des Gesetzes über 
die Errichtung eineslnvra:I.idenfürsorgebeirates den 
vom ,Schut,z des InvialideneinsteUungsgesetzes um
faßten Zivrilbehinderten ein Mitwirkungsrecht in 
diesem Beirat einzuräumen. 

Zu den einzelnen Bestimmungen list folßendes 
zu bemerken: 

Zu Art. I Z. 1: . 

Das Bundesgesetz vom 14. Dezember 1977 über 
die Einräumung von Privilegien und Immuni-

täten an internationale Organisationen, BGBI. 
Nr. 677/1977, sichert diesen in österreich akkre
ditierten Organisationen weitgehend die Befrei
ung von Steuern und Abgalben :ru.Die nach dem 
Invalideneinstellungsgesetz zu leistende Aus
gleichstaxe, die einem Dienstgeber bei Nichtein
steHungder erforderlichen Zahl von Behinderten 
vorgeschrieben wird, ist zwar nach der Spruch
praxis der Höchstgertichte keine Ahg,abe oder 
Steuer sondern ein Ausgleich für die nicht getä
tigte Behinderteneinstellung. Da aber das Motiv 
für die Schaffung des Privile@iengesetzes darin 
gelegen war, durch Zusicherung von Abgaben
freiheit die AnsiedLung internationaler Organi
sationen in österreich ZlU fördern, wird analog 
hiezu auch die BinsteHungsverpflicht\:l'llg frür die 
vom PriViilegiengesetz umfaßteri; Or~a,nisationen . 
aufgehoben. Wegen der besonderen Rechtsst~l
lung 'dieser Organisationen und der dort beschäf
\)igten Dienstnehmer, 5011ena-uch·die übrigen, den 
. Di~nstJgeber verpflichten.den Besl!immungen 4e's 
Invalideneinstdlungsgesetzes :nicht zur Anwen
dung gelangen. 

Im Hinblick auf dieNeUlfias~ngder §§ 5 und 
10 war eine textliche Andertung der Abs .. 2 und 3 
im § 1ertforderlich.Durch die Gesetzessystematik 
des Bundesgesetzes vom 23. Jänner 1975, BGBl. 
Nr. 96, rh;rben sich ,für die Berechnung der pflicht
zahl bei Gebietskö~perschaJten in Anwendung 
der Bestimmungen der§§ 1 Abs. 2 'und 4 Abs. 3 
Auslegungsdiffermzen ergeben, die durch den 
nunmehr angefrÜJgten Abs. 4 im .§ 1 kl~argesteIIt 
werden soIIen. Maßgeblich für den Pflichtzahl~ 
berechnungsschl<üssel ist jene Wirtschaftstätigkeit 
(Produktion oder DiensdeistJung), welche von der 
Mehrzahl der Dienstnehmer eines Dienstgebers 
verrichtet wird. Eine gesonderte Berechnung für 
einzelne Gruppen von Dienstn,ehmern desselben 
Dienstgelbers ist nicht zuLässig. 

Zu Art. I Z. 2: 

§ 2 Abs. 2 lit. c wurde ebenf.alls neu gefaßt, 
weil die bisherige Aufzählung lückenhaft war und 
weder Unfal:I- oder KOVG-Rentner noch Pens'io
nisten des Brundes oder der Länder,die keinem 
Erwerb nachgehen, 'urnfaßt hat, was in~besondere 
bei der Vergabe von PKW-Zuschüssen zu unglei
cher Behandlung hätte führen können. Die Für
sor.geleistungen für Kriegsopfer, politische Opfer 
und Behinderte nach dem HVG,die aus dem 
Ausgleichstaxfonds nach § 10 Abs. 2 gewährt 
werden können, hIeiJben von der Neurege1ung 
unberührt. 

Die geänderte Fass·ung des § 2 Abs. 2 lit. d 
soll sichersteIIen, daß Behinderte,die -zwar auf 
dem freien Arbeitsmarkt wegen des Ausmaßes 
ihrer -Behinderung nicht mehr tätig sein können, 
dem Kreis der ,begünstig\)en Inv.aIiden dann an
gehören, wenn sie einen Leistungsrest aufweisen, 
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1158 der B.eilagen 11 

der für die Unterbringung ,in einer geschützten 
Werkstätte im Sinne dieses Bundesgesetzes aus
reicht. Gemäß § 2 Albs. 3 5011en nunmehr auch 
jene in Ausbildung s~ehenden ,Behinderten, die 
insibeson'dere als Lehrlinge schon während derAus~ 
bildurig in das hetriebliche Geschehen voll einge
gliedert sind, begünstigt' werden. Hiedurch kön
nen für diese Behinderten auch a,Lle nach dem 
IEiristG vorgesehenen Fürsorge- und Förderungs
maßnahmen berei~s während der Lehr- bzw. 
Ausbi1dungszeit gewährt werden, § 8 Abs. 2 
fi1'l:det auf sie jedoch keine Anwendung. 

Zu Art. I Z. 3: 

Auf Grund ,des BUi1lJde~gooetws vom 3. JuiLi 
1973, ,BOB!. Ni. 390, zur Durchführung des 
Interna<üionalen übereinkommens über ,die Be
Ismtligunga.l'ler Formen .ralSsischer Disk'räminierung 
ist nach Art. I Abis. 1 IdliIflSes BundesV'erfassungts
ges~tzes auch jede Untlerscheidrung aus dem 
Groode ,der Aibstammung oder der nacionalen 
oder ethniisch'en Herkunft· zu untJerLaSSien. Der 
Abs. 5 ,des § 2 hat daher ersatzlos zu entfallen. 
Im übrigen kommt diesem Problem in der Praxis 
heu\)e kaum mehr BedeutU'ng zu. 

Zu Art. I Z. 4: 

Die :b~sher im § 3 .des ImTla1i.deIlJelUoste1lungs
gesetzes enthailtene SanktioIllsmöglichkeit ,ist :in 

. :der Pra~iJs in den 1etz'\:len 10 J ahr,en in keinem 
Fall :eum Tra~en gekommen. Diese histol"ilSch 
überkommene :Bestiimmun;g entspnicht1l'icht mehr 
,den heuoigen Geg,ebenheiuen UIl/d ISOU da<her ent
f:aUen. 

Zu Art. I Z. 5: 

Da sich ;in Iden letzt~n }ahren äniSbesondere im 
iBt~rufungsverf,ahr,endiV1el1~erende Ansichten, 
we:1che PeI1S0nen ,a,Ls Dienstn,ehmer iim Sinne GelS 
In v,ali,denmnst;ellungSigeisetz;eIS aJ.s Ba9~S für .die B'e
rechnung ,der Pf1ich:tzahl zu quaLifiZli'eren sind, 
eI1geben hahen, soU nunmehr § 4 Albs. 1 eine 
Definition ,dieses Di<ens'tnehmerbegniffes enthall
ten. 

Von le~ner Igelsonderten Anführung der Haus
besorg;er wurde AbstJ,andgenommen, weil sie 
nach den arbeitsrechtlichen Bestimmungen zwei
felsfrei den Dienstnehmern z'uZluzählen sind. 

Die Abs. 2 ood 3 deck,en sich inhaItilnch mit 
. den ;bi,shel1~gten Ahs. 1 und 2. Abs .. 4, enthält 

inhaltlich ebenfalls keine Änderung, dient aber 
.der KlarsteL!u,ng, we11 ,sich ,nach ,dem Sinn diooes 
,B'lln'dflSgflSletzes .die Zuol1dnung eines Dienstg:e
hers zu a~ner bestlimmten WQrtschaftstäcigkeit 
nach der TätJigk;eit tlichtlet, ZlU ,der rue überwie
gende Zahl lSe'iner Dienstnehmer herang,ezogen 
wi,rd. Seit ,der comput.el1gerechten Umgestaltung 
des Inval~deneinstldl1'UJO~esetzes (BGB!. Nr. 96/ 
1975) 'ist eine ,gelSonoorte Behandhmg e!inzelner 
Gruppen von Dienstnehmern eines Dienstgebers 

für dii'e Berechnung des Pflicht7<ahlschlüssels mcht 
mehr möglich. 

Abs. 5 enthä'Lt die bi,sher zw,a'r prakcizierte, 
aber g,esetz!lich nicht festgelegte Run,dungs'Vor
sch,ri:ft. 

Zu Ar~. I Z. 6: 

W:1e Ibereit;s ausg.eführ.t, sollen ,die im Betnieb 
~n AuSbättdung IStJehenden behiruderten Lehrlinge 
weilf,;'ehend IgLeichbehandelt weroen wae die übr~
gen beschäftigten Behinderten und ,da,rüber 
hinl3iUs - 'als weiuerer Beitrag zur. Verbesseru:ng 
der Beschäftigungssituation für behinderte Ju-' 
gendbich'e - -bilS z.ur VolLendung des 19. Leheru
j'ahres mit dem Doppelten Qhr.er Zahl (§ 5 Ahs. 2 
lit. b) ,auf .die :Pfliichtzahlangerech,net w·enden. 
Werden nicht a~1e offenen Pfl,ichtste:lLen m1t ge
ei'gneten Beh~nderten >besetzt, solLen in Hinkunft 
,d!iJe Dienstgeber auch Inhaber von AmtlSbesch'Clin~
gungten oder OpferaJUlSwe1sen, die sie in ihrem 
Betriebbeschäfti,gen, ,auf die Pt1ichtZr.1hl anrech
nen können. Diese ltegtelung stleht im Zl\!9am
menhang mit ,der Aufhebung Ider Ein&tellu11ßiS
pflti,cht nach ,dem Opf,erfürsorgeg,esetz (rsiehe Art. 
IlI) und 5011 weiterhin ,den Anreiz bieten,arbeits~ 
sucheOlCLe policisch'e Opfler bevorzu.gt einzustel.len~ 

Im .ß.egutachtu.~lerfahnen wur,de von ver
.schiedenen LnS'uitlutJioneneingewendet, daß es sich 
bei W~tw,en um voll dirusatzfäh~ge Al"bei,oskrä.fte 
handle 'U11d Iclaher ·deI1en AnI1echnung auf die 
Pflichtzahl SlachLich nicht .gerechtferu;.gtsei. Durch 
eine solch'e Anrechnung würde ic:Lbe Zahl ,der für 
Bdünderue zur Venüg<Ung stlehenden Anbcios
plätze weiter vermindert. Witwen, die bisher auf 
di'e pfl,ichtzahl a:ng,er,echnet wUI1den, werden daher 
in Hinkunft nicht mehr zu berücksichtigen sein. 
Die biJsherug,e iBerück,sichtiig;ung der Kni,egsw,itwen, 
auf die sich ursprünglich die Begünstigung er
str.ecktle, ist historu~ch ZJU erklären, w,eil nach 
1945 'elin Bedürf:nllis bestand, Frauen, die nach 
dem Tod ihrer MänIl!er ,die· RoLle des F:3:milien
erHalters ,übernehmen mußten, Hilfe hei der Er
lang:ung :eines Al1beitJspLatzes zu geben. Diese 
FraUien sind linzWliJschen wn der. üherwdeg:enden 
Zahl Zlufolge Erreichung der AltersgrenZie ,aus 
dem Erwerbsleben all:!!gelSchiJeden. Im sta.cist,ischen 
Durchschnitt gesehen e11W'achsen den D1enstge
bern ,durch den W egf:aUder Anl1echnWlg der 
W,iltwen keine beson.deI1en Nachteli!le, weil \l1un
mehr ,die noch ~n iBeschäftä~ung stehenden In
ha.ber von Amt!>bescheinigtUJngen oider Opfernus
wei,S/en, ,di,e .in ,derR:egel äL~er allS 55 Jahre &itnd 
und daher ,doppelt a:uf ,die Pfl:ichtz.ahl zählen, 
nach rdJem InyaLideneinstellUlIlig:sr~esetz angereduret 
werden können. 

Nach Albs. 4 deS § 5 sollen künftig für die 
Vorschreihung '.der AU&gIleichstaxe jene A,rbeits
'aufträge verstärkt herriiCksichtig<t werden, ,die an 
Einrichtungen,iin Id'enen üherwlegend Schwer
hethinderte heschäftigt ,sind,' ver,geben wurden. 

3 
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Driteunibürokr.atlisd1ie Albwlickdung dliJes<er Anr.ech-
11IUng 150'1'1 einenwrubel1en Anr,eiz~ür die DieillS1;
&eber <biLden, !solche Wiel"kstätten mit ArbeLts
aU!f,tr~gen 7JU versoI1gen .. 

Zu Art. I Z. 7: 

.D~e Ser,atuIligs- 'und Betreu~tätligkeiiJt für 
beruEstätlige Behinlderte w~rd !in Hinkunft w,eiter 
V'er&tärkt 1UI11Id. ,der Kon.takt mit .den D~en,5t
gebern intensiviert werden. Besonders dafür vor
gesehene [BadieIllS~ete ,der Landesli,nv.a·1i,denämter 
$OlJ1en ü.n .gelbielJSmäßLg :~b~enztlen Ber.eichen 
per~ocLisch ,dti,eSle Konwk~e aufnehmen, G1eichzeii
ti,g .w,eI1den sie ,durch me Neuf.alSsung laelS § 6 
dille MÖ/g1ich:keit hilben, ,aus ,der im AhSr.ltz 2 V'or
gelS'ehenen P,alette von FötldenuIlig,smöglichkei.ten 
unbürdhauiJsch und ~iJelgoecichtiet j,ene HäLf/6SteJ-
1 ung ~ugewäih!'en, .rue nach der . L<l!ge des F,a1.1es 
erfoI1derLich üst. Oi,e Aufzäh~ der im Abs. 2 
vOl"'~elSehenen ZUisdwßmöglliichOOeiten list daher nur 
demonstraciv. Von einer lallZJu karuis'tilSchen Rege
lung Wrur.de ,bewußt Ia.bgooelhen; Die vor~ehenen 

. Föriderungsmaßnahniien @ehen ~noow,eit über die 
L~IlIgen ,nach dem ArtbeitsmarWörderutllg,s
gesetz hinaus, aLs ,auch - lariallog ZlU den B,estrim
mungen .des KOVG :und HVG - nUlllIIlieihr 
dioe !begünJsll~gten Zi~ilinVialliden f.ür die Sicherung 
eirterl5le1b5irun,di'glen Erwer1bstäti~ei,t ebenfalil5 
ZlißchiilSlse erha.ltlel'l können. p;i~r ilX:stJimm>TIng 
kommn: ~ruilbesOP.dJeN ~ge!lß.edeU'tU!1g zu, 
weil nach '~Regi:eruT!lg:svorLag:e zur itnderu~ 
delS T,aba·ktn9I1opdLgesetzes· in Hiprwnf.t a.uch die 
Zi~i1uil'Vial~den eiiln Vor~ug5rechit !bei der Verg,ahe 
von T3Jbakve11Schleißg~chäiftlen ,eJ."lha!lIten :soUen. 

iPl()Istiti~ ~i1'1d sich vor a,nern die MÖigLidrkeit 
z,ur GewäihruJ1jg von Lohnzusmüssen bei AIlItrtitt 
eines ßeschliftigungsverhältnisses für· 'die Dauer 
der Eingewöhnrung rund die Mögiliich:kei.t eines 
ZUlSchU!lS~ Zlur Höherv,erSlicheruIllg .auswirken. 
lii6ibesondere ältere ilkfuiiJ11Idertle, ,diie ihI'en Al1bei'tiS
ptIa tz v'ert1ieiren, können ,kaum mehr mit einem 
neoon ArbeitlSpLa<tZ l1ech11len, ohne cin'OOEnitlgdt
vet11ust ~u edei,den. Durch die FÖl1derung>Srn~ß
nahmen nach§ 6 Albs. 2 1it. cl 'SOLI ein Alb~inikien 
derP,ensioIllSbem~mIl,gl5)g(Und!1age ~er\hlndert 
wel1den: J e.n'ach La.ge ,des Fa1J,es :beiStleht die 
Mö.gllj~chkei.t"entw.eder ZuschÜSSIe .oder Darllehen 
zug:ewähr.en; wenn ,die.Wl.wtlSchaftlLichen Verlhält
nilSISe odei-die z,u erw,artenden Binkommensver
hältnlsse ,des· btjgünSitigben InVlaLi,den dies soz,ial 
VleI1tre'toor ,el1scheimen 113JSSen; 

, Albs. 3 des § 6 ISlieht vor, ü:bier di,e Bedingun
g.rn, unter denen D.arLehen ader Zuschüsse ge
währt WleI'den, detlatilliel1te RJichclin1en herauszu
geben ·und w "AmtSblatt Zlur W~ener Zeitung" 
lrun:dztlilIlachen. Durch ,diese Rich1llWn~en solil eine 
größere F1e~iihhl~tät bei ,der Alppassun:g ,an .die 
Fördenungserfordernissie ~ewährleisOet w,erden. 

.. Die. A:bs. 4. und 5 !SOllen bmrltJen, daß dlie 
Gewährung von ,FöI1oorungJSmaßmlhnreri .in über-

eill/sltimmung mit den übr,1gen Re:hahiilitations
träi~ern - milit deneIl auch die Fmanzierung 
ahgestimmt "W,er,den soM! - und un'ter B,eoei:tigung 
der Arbeitgeber- lind Arbeitnehmervertreter . er'" 
folglen sou. Das .im Aibs ... 5 yor,gesehene T>e:?-l1l 
ist kein . koLLe!gial z.ll:Si:liIIll11eng:~e~es EllltJSdrei
dungsor.gan, ~ondern hat ledigl~ch ber.atlel1.de und 
koordinu,eI1ende FunkitWon. Dilie Ennscheidung üher 
d~e ?JU gewährenden ZUischüSlS,e· trifft da.s örtlich 
zUlstärid~ge LandesinvaEdenamt b.zw. der Bundes
minilstier für lSooi.a!le V,erwalt'UIl/g ails Fond9Ver
wlalter. Di,e D:~eg,iJerung für die V,ergabe der 
Milltel:des AlUiSjgbei,ch:Sltaxfo11ldis bii; zu .einem Betl1ag 
von 150000 S 150111 ermöglich,en, .daß un1ler B,e
l1ÜcklSich)ti~Ilig der jeWleihi,g,en örtlichen Verihä1t
ruisse . l1asch . und lJidger.ichoet g.eförde.rt wer,de:n 
kann. 

pa di'e V,eJ1&abe von Leistungen aus den Mit
teln ,des A'UiSgleich~1)axfo11ldsrui<;ht im Ralhmen der 
H<JiheitlSverw,altuIlig delsB:oo,dies erfOilgt, muß nach 
z;ivilrechtlichen V ol1sl(:hr,ifben vbrg,esorgt wer:den, 
daß die Möglichkeit gewahrt bleibt, offenkundig 
zu Unl1echt empfiangene Lei,!>tungen dnzukda.gen. 

Zu Art. I Z. 8: 

Dj,ese B,estimmun;g mußte wegen !d'er Erweitie~ 
ru·ng des Kreises der b~günstigten Personen neu 
formuJiert werden. Iinhaltliioeh bringt di'e N~u
falss1;l'l1igkeine !\nd~,liung. 

Zu Art. I Z. 9: 

Da § 8 von ,den mögLichen AwflösunglStgrunden. 
eines Dienlstv,etlhaltnJiJSlStes l1JUr die KündigungeinIeiS 
beg,ünlStig1len InvaJ.i,den berührt, wurde dies auch 
im Aoo. 1 des § 8 S'tärker :rum Ausdruck ge
bracht. 

Die mit der Vermitltil/u.ng Behoi.niderter bei den 
AJ"ib:eit~mtern betrauten Sachibear:beiJter haben 
Wli,ederholh deponieN, ,d·aß - i'l1J5lb;es.onder.ebei 
psychi,~ch .oder geistkg B,ehinldel"'1len - dre U nter
bringung ,auf ei·nern Arlbei;tlSpLatz deswe~en er
schw,ert wird, w:eil die D~enlStIg,eber befü'I"ch.ten, 
im Falle des NichtientlSpl1echenlS ,des B,ehinderten, 
s:eine KÜUl,d~gung nur unter Einhaltung eines 
Langldauemden, förml1ichen Vel1fahl1ens bew1rken 
zu könn,en. Diese Grundha1tnmg WlUrdeauch im 
Forschu11lgslberudlt des UDliv. Prof. Dr. Kad Heinz 
Se1f.el"t (Inslliüut für Psychologie uilid Pädagogik 
der Johannes-Keppler-UIlIiversität Linz) über die 
"BirwtlelJl'wIllg von Ber.u6S1täcilgen geg1elllÜber Kör
perbeihdnrderten", .Mlirz 1978, erwähnrt. Obwohl 
diese Bmwendungen nn einler Reihe von Fällen 
ber:echrt:Üigt lSIem ,dürften, bestehen w,e&entlidle .ar
hei'IlS'I~echt1iche Bledenken,. ProbearlbeitsV1erhäl'l:1lli.Slse 
mi,t he&Ünlsulg.ten Lnvaliden ülberdi,e Dauer ci'n'es 
Monates hinaus z.u:ZJuklS!sen, zumal esbe,i Ab
·schIuß .eines DL(11)Sltv,erhä1t~es ,Mn· Ermoosender 
Ve1"tr~&sp.ar1)ner .,gJeIegen ist, .ei~ Ibef.nistetes 
Daenlstve1"häJl.ltnis ZU vel1einbaren. Da inlSbeson
,dereilll . j>enen IFällilen, m· ·denen ~ch· den La,ndes~ 
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beihinde'l'teiligesetzen ;für lbegÜlnlStigte' Inval~de 
Lohnz;u,schüss.e ~ezahlt wurden, .auch bei Auf" 
lösung des Di,eIll&tverhä.J.tniJsses Interessen der 
Länder beriihrtWierden, wurde ihr.e Anhörung 
im Verfahren nach § 8 IEiristG normiert. 

LDie weitel"e EinfÜiguilig im Aihs. 2 des § 8 soll 
zum Ausdruck bringen,. daß auch bei B~fas
sUlIlig des: lnvawidenauss,ch'U51ses alle übrigen gesetz~ 
l,ich,en Bestimmungen, ,die dem bes:oil'der·en Sch'Utz . 
des B,ehinde~en bei 'ein,er vom Dienst~e!ber be
abls,idl'tli~tlen Beendigung des Dioostverhwlt.IlIiss·eg 
,di,enen, V'ol!l W1irksam Weiben. ' 

Zu Art. I Z: 10: 

Mit Art. VIII des Entgeltfortzahlungsgesetzes 
WlUr'de § 82 Lit. hlewter Satztleil der Gewerbe
ol'ldIllUil1:g alUS d.em ];ahl"le 1859, wonach eiIlle vier 
Wochen Ü'berste~~ende Erkrankung eines DienlSt" 
nehmel1s einen Ent1assungs~rund bildete, auf
gehoben. Dieser Ent1a:ssUlIlig~grurud wurde in der 
FoIIge 'auch .in einer Reihe ander,er GCiSletz.e, 
weLche Di'en:stverhältlIl!i:~e r,e~dn, b~eitigt. Da 
nu.nmehr taktisch fü.r ke1n Dienstv'e1"h~ltiliis ffilehr 
eine l'änger dauemde. Erkr,ankung ebnen Auf
lösul1gsgrund für das Dienstverhältrüs bildet, war 
die blsherj,g.e R,ege1unlg im Abis. 4 des § 8 aufzlu
heben. 

Zu Mt. I Z. 11: 

Die im vorliegenden. Gesetzentwurf vorge
&elhenen FÖl1dJerungJSlmaß'nahmen:' und die erwar
'tetAen Kosten ,im Zusan:unenharug' mit der Er
rich,ouIllgder geschünzten Werkstätte·tJ. (§ 11), 
sowie ,di,eaus dem Au>sglle~cMtaxfonds ohne ent
sprecheIllde Einnahmen für die Fü'roor~emaßnJah
men .im Rlahmen' des Opf,erfül1Sorgelgesetz.es zu 
tätJ~~ooden A'Ulggaben,im A'Ulsmaß von. 5 Mill. S 
erfordern ·eine AnhebuIlig der ~sgil,eichs.taXJen. 
Die Mahrbellas1JlLtlig pro Pf1ich.tsteUe het1"ägt 190 S 
monatlich, da unter Bedachtnahm·e auf die Valo
iisierung nach der geltenden Rechtslage für das 
Jahr 1979 A usgleich&taxe in der Höhe von 410 S 
pro Pflicho9telLe z.u z.a.hlen @eWlesen wäre. Jene 
Mehreinnahmen, die zufolg.e der Erhöhung der 
AiUl&gleich·~t1axen erWartet w,erden, ~()Illen ,i'Ill~be
sOIl!dere zur Finamllierung der erweite1"lt:en Ffu
deruIligsmaß,IlIahmen dienen. Es dad dar,auf vler
w~esen wer.den, daß ,aLle A'\llSjgfl,eichsllaXoo dem 
mit eigener RechmperwnEchkeit .ausgestatteten 
A'Uls'glei,chstJaxfoIllds Zlufl,i,eßen und ror Gänze im 
Rahmen diesCIS BU'IlldeSi~f'Sjetzes di,rekt oder in
dineh fü·r .rue BehiIlldertenfürsorge verwend,et 
w,erden. Den in Durchführung diesies Gesetzes 
bei den Landesinvlalidenä.mtern anf:anen,den Per
sOIllaJ~ ulld VerwJalrt\llIligskpsllenaufW<l:Jlid rträgt der 
BUIlld, dem hiefür ein Pa'lll$chalJbetralg a'us dem 
Aiusgleichstaxfonds erset1-t wlird. Die hisher nur 
5ch1Irü'SlSlig dem GesetlZe'Swort1aut ro' eJl'llnehmende 
Verord'IllUngoormächtJigl\lnJg zur allljähdichen F'est
setlZung der 1\!U61g:Ieichst.axe~t nun:meohr· auch 

ausdrücklich angeführt. Die Kundrnlachung der 
j,eweiligen Höhe der A'UlSigleichstaxe im Bundes
gesetzblatt dient sowohl der Rechtssicherheitwie 
alU<:h der p'ulblizit~t. Dur<:h den erw,ruterten Ein
SJatz der ED V ist es gduIlIglen, in den letz1len 
Jahren IlIahezu 85% all1er .eiIllSlte11ungspflichlligen 
DieUlSltigeber von der Vorlage der Verzeichnisse 
Zu befrroen. Die Neu~assung !cl'es Ahs. 3 des § 9 
träigt ,diesem Ums1la.nd Rechnung. 

Zu Art. I Z. 12: 

Jene Dilenstgelber, di.e mehr ibegünstiglle Inva
lide beschäftigen aLS' ihrer g,ooenzLichen V,erpflich
tUIllg entspnicht,sdI1en zum teilweiisen Au:s.gl~ch 
der Qhnen. durch die besoilidere Rücksich'llnahine 
erwJachsenden Mehraufwend'UlngenP,rämienin 
hal,ber Höhe der jeweiLi~en AiUsg1eichstlaxe . er
hal,ten. HifiZlu wird es kflin~ be'sou,der.en förnn
Ech,en Anllr:liges bedürfen. Die Daten h~~für wer
den - so wie die Daten fürdi·e Prüfung .der 
Erfülillung der Be~chäfügungspflicht un.d die ·all
fälli~e Vorsch,neiJbung der A'USgleichstaxe -:- amts
wregi,gerhoben, w.enn das auuoma,niönSigenechte 
V,eda.hr·en 'Illach § 16 Abs. 5 und 6 des Invaliden
einstelUunrisgeSletz·es ,in ,der derz·~it geltenden F.as
sung rorAnwendung gellang.t. In' den übr~en 
Ei:~j,en erfoLgt die Festsetzt)ing .der Prämie unter 
MitwirkJung der DieIllstg.elJler. Für die Einbrin
'riUing des AntI"ages auf Zahlung der Prämie ist 
eine 3jährige VerjährungsfJ:list v01'1gesehen. 

Zu Art. I Z. 13: 

Nach der neuen Ges.~tzesisY&tema'lli'k en,clialken 
·im § 10 nunmehr die Albs. 1 und 2 runersei t.s den 
Hi'nw,eis, daß neben den AUSigleich!>oaxen dem 
FondJs .auch' Mi,t1lel ·aus anderen QueHen zumeßen 
können, a·IlIderers·eins die a,emo11JStratliv,e Aufzäh
J.ung über. die V.erwendung ~ein~r Mittel. Neben 
der erweiterten Aufzäh!1ung.a.uf Grund d,er Lei
stungen nach diesem Gesetzen twurf wurde 
auch neu .die För.deJ:"UIIllgsmöglichkeit mr be
sti~mte, in Ausbildung stehende Behinderte; die 
wegen der nichtahg,eschlos'senen Be,rufsaUlSlbi!lidnmg 
noch nicht z,um Krebs der bflgij,11JSllügten In"yQI,iden 
gehören, aufg,enommen. DielSe B,estimmuIllg wird 
es z. B. ermöglichen, den im RehabilQ1:I;itions
Z,entrum in Linz zur Ausbi1dung a.uf Kosten der 
Arbej,tsmark,tverwa1ltung oder der g,esietzlich,en' 
UntaJlyer~ich,erung untengebrach:ten ß.ehi11Jdernen 
ZuschÜIsIse ZiU>In Ankauf eines notwemdigren 
K:l"afllfahrzeuges ZlU ·gew:ihren: 

Im Interesse einer umfassenden 'Behinderten
betreuung im Zusammenhang mit Sicherung, 
Beschaffung und Erhaltung von Behindertenar
beitsplätiensoll es künftig auch möglich sein, 
Behinderte, deren Minderung der Erwerbsfähig
keit weniger als 50 v. H. beträgt, dann zu för
dern wenn sich im Einzelfall besondere Härten 
ergeben. Diese Förderung darf jedoch nicht über 
die für Schwel1besch~digte vorgesehenen Förde-

1158 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 13 von 34

www.parlament.gv.at



14 1158 der Beilagen 

rungsmaßnahmen hinausgehen. Von einer gene
rellen Einbeziehungaller Leichtbehinderten ab 
einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 
30 v. H. wurde Abstand genommen, weil durch 
eine solche Maßnahme die Unterbringung von 
Schwerbehinderten in der freien Wirtschaft 
weiter erschwert werden würde. Viele Dienst
geber würden es sicher vorziehen, anstelle eines 
Schwerbehinderten Leichrbehinderte, die in der 
Regel die volle Arbeitsleistung im Vergleich zu 
einem Gesunden zu erbringen vermögen, ein
zustellen. Des weiteren erscheint es auch im 
Hinblick auf die Vorarbeiten zur Kodifizierung 
,des Al'lbeitsrechtes problematisch, einem doch 
relativ großen Kreis von Personen (derzeit gibt 
es allein noch rund 50 000 Kriegsbeschädigte mit 
einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 30 
oder 40 v. H., die das 65. Lebensjahr noch 
nicht erreicht haben) den hesonderen Kündi
gungsschutz nach § 8 des Invalideneinstellungs
gesetzes einzuräumen. Weiters müßte bei einer 
vollen Einbeziehung der Leichtbehinderten die 
Einstellungsverpflichtung für alle Dienstgeher er
weitert wel'lden, was sowohl für den Bund als 
auch für die privaten' Dienstgeher ,mit einem 
administrativen und finanziellen Mehraufwand 
verbunden wäre. 

Abs. 3 des § 10 enthält ferner ausdriickEch 
den Hinweis, daß auf die Gewährung von Lei
stungen aus dem Ausgleichstaxfonds kein Rechts
anspruch besteht. Die A'llsga,ben des Fonds orien
tieren sich an der Höhe der jeweils eingehenden 
Ausgleichstaxen. Eine Ausnahme hievon bildet 
die Prämie, die im engen Konnex mit der Aus
gleichstaxe steht und ü:berdie mit Bescheid durch 
das Landesinvalidenamt ahzusprechen ist. 

Die wiederholt von den Interessenvertretun
gen der Zivilbehindertengeforderte Erweiterung 
des Mitspracherechtes in Behindertenfragen WlUrde 
zum Anlaß genommen, in den Abs. 4 und 5 
des § 10 die, Zusammensetzung des Beirates 
neu zu ordnen und - mit Rück'sicht auf die 
nunmehr verstärkt gegebene Förderungsmöglich
keit der Arbeitgeber - auch die paritätische 
Besetzung durch Vertreter der Arbeitgeiber- und 
Arbeitnehmerorganisationen neu zu regeln. 

Zu Art. I Z. 14: 

Aus gesetzessystematischen Gründen war eine 
Neubezeichnung IderbisKerigen Absätze 4, 5 und 
6 erforderlich. 

Zu Art. I Z. 15: 

Im zunehmenden Maße wird es schwieriger, 
insbesondere geistig Behinderte auf den für sie 
geeigneten Arbeitsplätzen inder freien Wirt-
schaft unterzubringen. ' 

Dervorliegeride Gesetzentwurf soll nunmehr 
die Möglichkeit bieten, entsprechend dem Be-

hindertenkonzept des Sozialressorts auch aus den 
Mitteln .des Ausgleichstaxfonds Behindertenar
beitsplätze im Rahmen von geschützten Werk
stätten zu schaffen. Für dieses Projekt sollen 
auch die Bundesländer in Durchführung der Lan
des-Behindertengesetze gewonnen werden. 

Neben der Errichtung neuer geschützter Werk
stätten wird insbesondere auch die Erweiterung 
hereits bestehender Einrichtungen zunächst in 
Frage kommen, Des weiteren erscheint es ziel
führend, geschützte Werkstätten an Unterneh
mungen ,der Privatwirtschaft, die sich. hiezu be
reit erklären, anzugliedern, was einerseits für 
die kontinuierliche Auftragsauslastung der Werk
stätte von Vorteil wäre und andererseits ge
währleistet, daß die von der Wirtscha,ft aufge
brachten Ausgleichstaxen in Form der Förde
rung von geschützten Werkstätten ihr unmittel
bar wieder zufließen. 

Die geschützten Werkstätten nach diesem Bun
desgesetz folgen anderen Intentionen als die bis
her bestehenden, vergleichbaren, von den Trägern 
der freien Wohlfahrtspflege geführten Einrich
tungen, die im wesentlichen Mischformen zwi
schen Arbeits-(Beschäftigungs-)11herapie und ge~ 
'Schützten Werkstätten bilden, wobei die Arbeits
therapie überwiegt. Die Förderung von geschütz
ten Werkstätten im Sinne dieses Bundesgesetzes 
wird nur möglich sein, wenn die dort beschäf
tigten Behinderten einen wirtschaltlich verwert
baren Leistungsrest aufweisen, der die Grund
lage für die leistungsgerechte Entlohnung unter 
Bedachtnahme auf hereits erworhene berufliche 
Kenntnisse des Behinderten bildet. Die Behin
derten werdenden vollen sozial versicherungs
rechtlichen Schutz erhalten, wenn die Basis für 
die Beschäftigung in der Werkstätte ein zwischen 
dem Rechtsträger der Werkstätte und dem Be
hinderten abgeschlossener Dienstvertrag im Sinne 
des § 1151 ABGB ist, was die Vollversicherung 
gemäß § 4 ASVG zur Folge hat. 

Die' Arbeitsplätze in den geschützten Werk
stätten sind nicht als Dauer.aI'beitsplätze für 
Behinderte gedacht. Ein GefäHe zwischen der 
Entlohnung in der Werkstätte und den Ist-Löh
nen in der freien Wirtschaft wird den Anreiz, 
einen Arbeitsplatz außerhaLb der Werk'stätte an
zustreben, aufrechterhalten. Für nicht auf Ar
beitsplätze in der freien Wirtschaft vermittel
bäre Behinderte soll der Aufenthalt in Werk
stätten jedoch gesichert bleiben. 

Die geschützten Werkstätten sind insbesondere 
für schulentlassene Behinderte gedacht, ,die noch 
in keinem Arbeitsverhältnis waren und in der 
Wel'klStätte so weit gefördert werden, daß sie 
sich auf einem Arbeitsplatz in der freien Wirt
schaft zu behaupten vermögen; weiters für Be
hinderte, die vorübergehend auf keinem geeig
neten Arbeitsplatz in der freien Wirtschaft ,un-
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tergebracht werden können und letztlich für 
Behinderte, >die nahe dem PenSlionsalter sind und 
wegen der Verschlechterung ihres GesundheitS
zustandes . auf . einem freien Arbeitsplatz nicht 
mehr die geforderten Lei~tungen zueI1bringen 
vermögen. 

Abs. 4 soll sicherstellen, daß jene Werkstätten, 
die eine Förderung aus den Mitteln des Aus
gleichstaxfondsin Anspruch nehmen wollen, die 
Bestimmung·en des Arbeitsvertragsrechtes gegen~ 
üb~r .den beschäftigten Behinderten einhalten 
und ein vergleichbar~, nach einheitLichen Grund
sätzen geführtes Rechnungswesen haben, was den 
Subventionsgebern die überprüfung der wirt
schaftlichen Führung erleichtern soll. 

Die Förderung durch den Ausgleichstaxfonds 
- auf die jedoch kein Rechtsanspruch besteht -
wird sich am Bedarfsplan für die erfoI1derliche 
Zahl von Werkstättenplätzen in den einzelnen 
Bundesländern zu orientieren haben. Die Unter
lagen hiefür baden die Aufzeichnungen der Ar
beitsmarktverwaltung, der'Landesinvalidenäm~ 
ter und der Ämter der Landesr.egierung (Behin
dertenhiIfe) über die inVorm:erkung gehalten'en 
Behinderten,. die auf Arbeitsplätzen untergebr.ach~ 
werden soHen. . . 

Die im Abs.3 erwähnten Richtlinien werden 
Hinweise auf den . gewünschten Standard der 
Werkstätten, ,die gefördert werden sollen, .ent
halten, um eine sachlich und wirtschaftlich nicht 
gerechtfertigte Aufsplitterung der Gelder des 
Ausgleichstaxfonds hintanzuhalten. Die Werk~ 
stätten werden nach den besonderen Erforder
nissen ,des Arbeitnehmerschtitzes im Hinblick auf 
den dort beschäftigten Personenkreis unter Mit~ 
wirkung des zuständigen Arbeitsinspektorates 

. besonders einzurichten sein. Die geschützten 
Werkstätten sind Betriebe im Sinne des § 1 Abs. 1 
des Arbeitnehmerschutzgesetzes, BGBI.Nr. 234/ 
1972. 

Das nach Abs. 5 installierte Team hat sich 
mit den näheren Details, die der Unterbringung 
eines Behinderten in die Werkstätte vorauszu
gehen haben, zu befassen, wobei das Fachwissen 
der einzelnen. Teammitgli~der sicherstellen soll, 
daß die optimale Unterbringung ,des Behinderten 
(aus der . Palette der gegebenen Möglichkeiten) 
erfolgen kann. Es hat nur heratende und ko
ordinierende Funktion, da·her sind nähere Ge
schäftsol"'dnungsbestimmungen entbehrlich. Ent
scheidend für das Zustandekommen des Arbeits
verhältnisses ·ist letztlich der Arbeitsvertrag zwi
schen ,dem Rechtsträger der Werkstätte als Ar
beitgeber und dem Behinderten als Arbeitneh
mer. Die Einflußnahme der Rehabilitationssträ
ger erfolgt somit auf dem Umweg der Subven
tionierung. 

Das nach Abs. 6 zu führende Verzeichnis roll 
laufend einen überblick üher die aus ,den Mit
teln des Ausgleichstaxfonds geförderten Werk-

stätten bieten. Durch Verstärkung der öffent
lichkeitsarbeit sollen die rDienstgeber für die Ver
gabe von Werkaufträgen an diese Werkstätten 
,gewoimen werden. 

Zu Art. I Z. 16: 

Die Anführung des Ausweises im Abs. 1 des 
§ 14 als weiterer Nachweis steht im Zusammen- -. 
hang mit der Einführung eines Behinderten
ausweises nach § 14 a. Des weiteren wurde ,die 
im Begutachtungsverfahren deponierte Einwen
.dung, daß auch die Bescheide der jeweils' im. 
Rechtsmittelverfahren übergeordneten Instanzen 
bzw. die Urteile der Schiedsgerichte der: Sozial
versicherung. gültige Nachweisehilden, berück
sichtigt. 

Die bisher - vor allem in Berufungsverfahren 
gegen Bescheide des Landesinvalidenamtes über 
,die Vorschreibung von Ausgleichstaxen - fest
zustellende Rechtsunsicherheit über den Zeit" 
punkt des Anfalls der Begünstigung bei Zivil
behinderten, soll durch die nunmehr neu einge
fügte dezidierte Regelung im Abs. 2,. die einer 
ähnlichen Bestimmung im Kriegsopferversor
gungsgesetz nachgebildet ist,heseitigt werden. 

. . , . 

Im Zusammenhang mit der Einführung des 
§ 14 a wird es in Hinkunft auch erforderlich 
sein, im Spruch ,des Feststellungsbescheides .,---- ent
gegen der bisherigen Praxis - die genaue Höhe 
der Minderung der ErWerbsfähigkeit festzuset
zen. Da· ein solches Verfahren mit Verwaltungs
kostenaufwand - insbesondere an. Ärztehono
raren .....:. verbunden ist, soll d.ie im A,bs", 3. all
geführte Frist die nichtgerechtfertigte Inaruspruch., 
nahme der Behörde hintanhalten. 

BisherwuI1de ·esin einer' Reihe von' Fällen 
als Härte" empfunden,' ,daß insbesondere n6Ch 
nicht im Berufsleben stehende' oder arbeits~ 
suchende Behind~rte, die sich 'umdie Begün
stigung nach diesem Bundesgesetz bewerben, die 
Reisekosten für. die. Vorsprachen und U nter
suchungen beim' Landesinvalidenamt selbst zu 
tragen hatten. Die neue Regelung im Abs: 4 
bietet nunmehr ,die Möglichkeit des Reisekosten
ersatzes aus ·dem Ausgleichstaxfonds für alle auf 
Grund einer L3Idung des Landesinvalidenamtes 
erfolgten Vorsprachen in Durchführung des In
valideneinstellungsgesetzes. Die Reisekostenver
gütung soH im gleichen Umfang auch für Zeugen 
im Kündigungsverfahren gelten. Für den' Fall, 
daß die in VOI1bereitung stehende Novelle zum 
A VG, die Zeugengebühren vorsieht, Gesetzes
·kraft erlangt,' werden die Zeugengebühren aus 
dem Verwaltungsaufwand des Landesinvali.den
amtes zu tragen sein. 

Zu Art. I Z. 17: 

Mehrfach wurde von den Interessenvertretun
gen . der Zivilbehinderten der Wunsch nach einem 
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DO'kument geäuß,ett, das in handlicher Fotm 
den Behinderten den Nachweis für ihre Be
hinderung ermöglicht.' Insbeooridere für die 
Erledigungen vO'r Ämtern und Behörden wäre ein 
sO'lcher Nachweis sehr' zu begrüßen. Die Mehr
zahl der berufstätigen Zivilhehinderten hat 'hei 
der alljährlichen Nachweisung für die Inanspruch
nahme der nach § 106 EinkO'mmensteuergesetz 
eingeräumten B,egünstigungen Schwierigkeiten. Es 
wird " (Iaher an ,das Bundesministerium für Fi" 
nanzen mit dem Ersuchen herangetreten werden, 
den 'nach diesem' Bundesgesetz zu sChaffenden 

. Behiridertenausweis 'als Nachweis ,der Behinde-
rung anzuerkennen und . allenr'alls die erfO'rder-. 
lichen' legistischen Änderungen 'heider näch'sten 
sich bietenden Gelegenheit vO'rZunehmen O'der die 
Finanzämter entsprechend anzuweisen. Des weite
ren hätten die Behinderten auch dem Dienst
geber gegenüber die Möglichkeit, unbürokratisch 
ihre Behinderung durch VO'rlage des Lichtbild
aus·weises nachzuweisen,. was auch für die In
ansprudmahme des ,in . einer Reihe vO'n KO'llek
tivverträgen vO'rgesehenen Behinderten-Zus'atz
urlaubes im Interesse der Behinderten liegt. Die 
Beurteilung, ob ein bienstnehmer auf die E.flicht
zahL nach dem Invalideneinstellungsgesetz anzu
rechnen ist, wird ebenfalls' leichter festzustel
leJj. sein,we~n der Dien~tnehmereineIl' Licht
hildausweis über die' Begünstigung vO'rweisen 
kann'. 

Des weiteren hat hereits mit einer Entschließung 
vöin 22. Mai 1975, Nr.'75/15, das MinisterkO'mite,e 
des EurO'parates die Schaffung eines "EurO'päischen 
SchwerbehinderterraUswei~es"" (dreisprachig) ange
regt.Mit' aerSchaifung eines Behindertenauswei:. 
ses im Rahmen des' In'valideneinstellungsgesetzes 
wird dieser Anr,egung zumin4est. für,. die. unter 
di,eses Bundesgesetz fallenden Behinderten 
Re,chnung,gr;tragen. Einen.. gleichartigen Aus
weis . auch für andere Behinder;tengruppen 
einzuführen, ist derzeit jedoch wegen. ,des, Auf
baues der österreichischen Bundesverfassung (die 
Behindertenhilfe fällt in den kompetenzbereich 
der Bundesländer) nicht ~öglich. Ei!lzelne ~;n
des-Behindertengesetzesehen einen sO'lchen Aus
weis bereits vO'r.· Eine. Vereirubarung nach 
Art. 15 a B-VG könnte zweckmäßig und im 
Interesse einer' umfassenden BehindertenfürsO'rge 
sein. Analog. zu dem nach der Straßenvel'kehrs
ordnung vO'rgesehenen Behinde~tenausweis und 
in Anlehnung an dieBestimmungen des Mutter
Kind-Passes werden im Abs. 1 nur die wesent
lich~n Inhalte des Auswei~es .angeführt, die nä~ 
heren Details hiezu einer VerO'rdnung ,des Bun
desministers' für sO'ziale Verwaltung ·vorbehalten. 

Zu Art. I Z. 18: 

Die nunmehr nach § 6 vO'rgesehenen erweiter:' 
ten Leistungen für Dienstgeber, die hegünstigte 
In valide beschäftigen, machen, es erfO'rderlich, 

das Landesinvalidenamt zeitgerecht über die .Be
endigung eines sO'lchen Arbeitsverhältnisses (wenn 
dieses' nicht mit einer Kündigung endet, für die 
di'e Zustimmung O'hnedies vO'n dein beim Lan
desinvalidenamt eingerichteten Invalidenausschuß 
erteilt werden muß) zu informieren. Durch die 
enge Zusammenarbeit mit den Dienststellen der 
Arbeitsmarktverwaltung soll sichergestellt wer
den, daß die' Förderungsmaßnahmen nach §., 6 
voll für die zur VermittlungvO'rgemerkten be
günstigten Behinderten eingesetzt werden kön
nen und ein fr,eiwel1dender Behindertenat1beits~ 
platz im Einvernehmen mit der Arbeitsmarkt
verwaltung ,wieder mit einem Behil11derten :be
setzt wird. 

Zu Art. 1 Z. 19: 

:Mangels eines gesetzlich festgelegten Stichtages_ 
fürdie Meldungen, die der Dienstgeber über 
die Zahl der beschäftigten Dienstnehmer zu 
erstatten ha,t, wurde in Iden letzten Jahren· aus 
Zweckmäßigkeitsgründen im Wege der EDV tiber 
den Hauptverband der österreichischen ~. SO'zial
versicherungsträger die überprüfung der E.rfül
lung der Beschäftigungspflicht und der. allf~l1igen 
VO'rschreibung der Ausgleichstaxe auf den Er
sten eines jeden MO'nates bezO'ge~: Da dieser 
Stichtag jedoch' legistisch nicht verankert ist, 
ergeben sich insbesondere hei Durchführun.g der 

, Berufungsverfahren in der 2. Instanz Ausle
gungssc;hwierigkeiten. Die nunmehrige Einfügung 
des Stichtages im Abs. 2 des'§ 16 dient daher 
der Klarstellung. Die Erfassung der Daten über 
die auf die Pflichtzahlanrechenbaren politischen 
Opfer ergibt sich aus der' neuen Gesetze~syste
matik. 

Zu Art. IZ. 20; 

Ahs. 7 im .§ 16. wurde über Anregung des 
Verfassungs dienstes im Hinblick auf das am 
18. Oktober 1978 vom NatiO'nalrat beschlossene 
D~tenschutzgesetz,' BGBI. Nr. 565,' a~gefUgt .. 

Zu Art. IZ .. 21: 

Das Interesse an der raschen Neubesetzurtgder 
freiweI'deooen, besonders für B~hinderte einge
.:richtecen 0' der geeigneten Arbeitsplätze er
scheint sO' wichtig, daß die Unterlassung' der 
Anzeigeverpflichturtg durch den Dienstgeber 
unter SanktiO'n gestellt werden SO'll. 

nie Erhohungder Geldstrafe erfolgt, in An
lehnung an die WertgrenzennO'velle 1976, der 
Wegfall der Ersatzfreiheitsstrafe trä.gt dem Trend 
zur Entkriminalisierung des Verwaltungssti-af
rechtes R.echnung .. 

Zu Art. 1 Z. 22: 

Die Änderung erg~bt sichius der' Gesetzes
systematik. 
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Zu Art.! Z. 23: 

Es handelt sich bei der vorgenommenen An
derung um eine redaktionelle Berichtigung. 

Zu Artikel 11: 

Auf die Erläuterungen zu Art. 12.1 wird 
hingewiesen. Praktisch 'liegt hisher 'nur ein der
artig gelagerter Fall betreffend das IASA (In
ternationales Remenzentrum in Wien - Laxen
burg) vor. 

Die vorgesmlagene, Regelung trägt den Inten
tionen des BundesPlinisteriums :für auswärtige 
Angelegenheiten Rechnun~. 

Zu Artikel I1I: 

Die vorgesmlagene Anderung beseitigt die V er~ 
pflichtungfür. die Dienstgeber zur Za,hlung der 
Ausgleichstaxe ,bei gleichzeitiger Wahnmg' der 
Schutzmaßnahmen für alle noch. in Beschäftigung 
stehenden Inha,ber von Amtsbescheinigungen oder 
Opferaullweisen,insbesonlderedurch Beibehaltung 
des Kündigungsschutzes. Die Finanzierung der 
Fürsorgernaßnahmen für den Personenkreis, der 
auch h1sher in den Genuß solcher Leistungen 
kommen konnte, ,wird aus dem Ausgleimstax
fonds weiterhin gesichert. 'Der vorgesehene Be
trag von 5 Mil!.S entspricht unter 'Berücksich
tigungder Zahl der Versorgungsberechtigten dem 
gegenwärtigen durmschnittlidien Jahresaufwarud 
für Fürsorgeleistungen an politisme Opfer. Un
verbrauchte Reste aus laufenden Rechnungs
jahren werden im jeweils nächsten J ;1hr auf den 
Betrag von 5 MilL S anzurechnen sein. 

Zu Artikel IV: 

Die AIliderung des Bundesgesetzes über die 
Errichtung eines Invalidenfürsorgebeirates wurde 
vorgenommen; um den nach dem' Invaliden
einstellungsgesetz begünstigten' Invaliden, die 
nichtdetn, Kreis der:: Kriegsopfer: angehören, 
für ihre eigenen Belange ebenfalls ein Mitsprache
recht in ,diesem Beratungsorgan einzuräumen. Der 
Aufgabenrahmen wurde nicht verändert. 

Zu A-rtikel V: 

Wie au'm' smonbei früheren Novellen sollen 
jerieBestimmung~ri, die für die Ber-echnung der 
Ausgleichstaxezugunsten des Ausgleichstaxen
schuldners 'relevant sind, bereits in dem Jahr 

zur Anwendung kommen, in dem die Anderung 
rechtswirksam geworden ist. (Die Ausgleimstaxe 
wird jährlich im namhinein vorgeschrieben.) 

Der Invalidenfürsorgebeirat soll mit Auslaufen 
der Funktionsperiode, das ist de,r 31". Dezember 
1979, neu besetzt werden. Daher wurde ;115 
Wirksamkeitsbeginn für die geänderte Besetzung 
dieses Beirates der 1. Jänner 1980 angenommen. 

Finanzielle Auswirkungen 

Der durm die erweiterten Förderungs~ und 
Fürsorgemaßnahmen bedingte Personalaufwand 
wird f.ür ,das Bundesgebiet. mit mindestens 
10 'Dienstposten (B/b-wertig) angenommen. Das 
erforderliche Personal wird durm Umschichtung 
im Bereich der Landesinvalidenämter gewonnen 
wer:denkönnen, wenn· eine Kürzung der Dienst
postenanzahl unterbleibt. 

Eine Mehr.belastung wird sich im Bereim des 
ärztlichen Dienstes der Landesinvalidenämter er
geben, wenn die Behinderten von der Möglich
keit der Neufestsetzung des Grades der MiIlJde
rungder Erwer:bsfähigkeit bei Anderung im Ge
sundheitszustandGebrauch machen 'oder die Ein
schätz,ung im. Zusam~enhang mit der Ausstel
lung eines Behindertenausweises beantragen. Da 
die Zahl der zu erwartenden Neuanträge nimt 
bekannt ist, kann das Ausmaß der Mehrbelastung 
nicht abgeschätzt wel"iden. 

Weitere Kosten werden im Zusammenhang 
mit der Ausstellung der Behin:dertenaus,weiseent
stehen. Bei einer Inanspruchnahme dunhzirka 
25000 Behinderte entsteht ein :Kostenaufwand 
von rund 750000 S bei einer K<>stensmätzung 
von zirka 30 S pro Ausweis für Material, Mani
pulation und Arbeitszeit. 

Unter Zugrundelegung von rund 150000 of
fenen Jahrespflimtstellen (das sind zirka 12 500 
nimt besetztePflichtplätze), was dem Durch
smnittsw'ert der letzten Jahre entspricht; wird 
für den Ausgleichstaxfonds bei' Anhehungder 
Ausgleichstaxe um 190 S eine Mehreinnahme von 
zirka 28,5 MiH. S erwartet, wobei jedoch der 
Aufwand für die Prämien wieder a:bzuremnen 
ist. Dieser wird ,;.....beremnet nam den statisti
smen Daten für die Vorsmr,eibung der Aus
gleichstaxe des Jahres 1977,- bei einem Prämien
hetrag. von 300 S pro Fall (halbe Ausgleims-
taxe) zirka 13 Mil!. S ibetragen. . . . 
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Gegenüberstellung 

Gel t e nd e F ass u n g: 

Invalideneinstellungsgesetz 1969, BGBI. 
Nr. 22/1970, in der Fassung der Bundesge
setze BGBl. Nr. 329/1973,. 399/1974 'und 

96/1975 

§ 1. (1) Alle Dienstgeber, die im Bundesgebiet 
25 oder mehr Dienstnehmer beschäftigen, sind 
verpflichtet, auf je 25 Dienstnehmer mindestens 
einen begünstigten Invaliiden (§ 2) einzustellen. 

Vor-geschlagene Fassung: 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXXXX .mit 
dem . das Invalideneinstellungsgesetz 1969; 
das Opferfürsorgegesetz und das Bundesge
setz über die Errichtung eines Invalidenfür-

sorgebeirates geändert wird • 

Artikel I 

XNDERUNG 
DES INVALIDENEINSTELLUNGSGESETZES 

§ 1. (1) Alle Dienstgelber, ,die im Bundesge
biet 25 oder mehr Dienstnehmer (§4 Abs. 1) 
beschäftigen, sind verpflichtet, auf je 25 Dienst
nehmer mindestens einen begünstigten Invaliden 
(§ 2) einzustellen. Dieses Bundesgesetz ist nicht 
anzuwenden auf internationale Organisationen 
im Sinne des § 1 Abs. 7 des Bundesgesetzes 
vom 14. Dezember 1977 üher die Einräumung 
von Privilegien und Immunitäten an iilternatio
nale Organisationen, BGBl. Nr. 677/1977. 

(2) Der Bundesminister für soziale Verwaltung (2) Der Bundesminister für soziale Verwaltung 
kann nach Anhörung des Beirates (§ 10 Abs. 2) kann nach Anhörung des Beirates (§ 10 Abs. 4) 
die Zahl der nach Abs. 1 zu beschäftigend~n die Zahl der nach Abs. 1 zu beschäftigenden 
Dienstnehmer (Pflichtzahl) für bestimmte Ge- Dienstnehmer ('Pflichtzahl) :für hestimmte Ge
biete oder Wirtschaftszweige durch Verordnung biete oder Wirtschaftszweige durch Verordnung 
derart abändern, daß, wenn nicht genügend für derart abändern, .daß, wenn _ nicht genügend für 
Invalide geeignete Arbeitsplätze zur Verfügung Invalide geeignete Arbeitsplätze zur Verfügung 
stehen, schon auf je 20 Dienstnehmer oder, wenn stehen,. schon auf je 20 Dienstnehmer oder, 
bestimmte' ·Wirtschaftszweige aus technischen wenn bestimmte Wirtschaftszweige aus techni
Gründen der Beschäftigungspflicht nicht nach- schen Gründen der Beschäftigungspflicht nicht 
kommen können, nur auf je höchstens 50 Dienst- nachkommen können, nur auf je höchstens 
nehmer mindestens ein Invalider zu beschäftigen 50 Dienstnehmer mindestens ein Invalider zu 
ist. Der Bundesminister für soziale Verwaltung beschäJtigen ist. Der Bundesminister für soziale 
kann ferner nach Anhörung des Beirates durch Verwaltung kann ferner nach Anhörung des Bei
Verordnung bestimmen, daß Diep.stgeber Arbeits- rates durch :Verordnung bestimmen, daß Dienst
plätze, die sich wegen der Einfachheit und Unge- -geber Arbeitsplätze, die sich wegen ·der Einfach
fährlichkeit der Arbeitsverrichtungen filr Invalide heit und Ungefahrlichkeit ;der Arbeitsverrich-·· 
besonders eignen, diesen Invaliden oder .be- tungen für Invalide besonders eignen,-.diesen In
stimmten Gruppen von Invaliden vorzubehalten validen oder bestimmten c;ruppen von Invaliden 
haben. - vorzubehalten haben. 

(3) Der Bundesminister für soziale Verwalturig' (3) Der Bundesminister für soziale Verwaltung 
kann einem Dieristgeber im Sinne des Abs.· 1, kann einem Dienstgeber im Sinne des Abs. 1, 
der Dienstnehmer in mehreren Bundesländern der Dienstnehmer in mehreren Bundesländern 
beschäftigt und deren Zahl in einem Bundesland I:>esmäftigt und deren Zahl i.n eip.em Bundes
mindestens 25 beträgt, auf Antrag nach Anhö-:- land mindestens 25 beträgt, auf Antrag nach An
rung des Beirates die Bewilligung zur gemein- hörungdes Beirate.s die Bewilligung zur gemein
schaftlichen Erfüllung der Beschäftigungspflicht $chaftlichen. Erfüllung der Beschäftigungspflicht 
für seine im gesamten Bundesgebiet beschäftigten für seine im gesamten Bundesgebiet beschäftig
Dienstnehmer erteilen, wenn hiedurch die Be- ten Dienstnehmer erteilen, wenn' hiedurch die 
schäftigung Invalider nicht gefährdet wird. In Beschäftigung InvaÜder nicht gefährdet wird. In 
der Bewilligung ist das Landesinvalidenamt zu der BewiHigung ist das Landesinvalidenamt zu 
bestimmen, das für die' Durchführung des Ver- bestimmen, das für die Durchführung des Ver
fahrens gemäß !§ 16 Abs. 2 zuständig ist und fahrens gerriäß § 16 Abs. - 2 zuständig ist. Die 
dessen Invalidenausschuß über Anträge im Sinne Bewilligung kann :befristet werden; sie ist bei 
des § 5 Abs. 4 zu entscheiden hat. Die Bewilli- Wegfall der Voraussetzungen zu widerrufen. 
gung kann befristet werden; sie ist bei Wegfall 
der Voraussetzungen zu widerrufen. 
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Geltende Fassung: 

Personenkreis 

§ 2. (1) ... 
(2) Nicht als begünstigte Invalide 1m Sinne 

des Abs. 1 gelten Personen, die 
a) sich in Schul- oder Berufsausbildung befin

den urid riicht' in Beschäftigung stehen oder 
b) das 65. Lebensjahr überschritten haben und 

nicht in Beschäftigung stehen oder 
c) nach den Vors'chriften des Allgemeinen 

Sozialv'ersicherungsgesetzes, des Gewe'rb
lichen Selbständigen-Pensionsversicherungs-

, gesetzes oder des Bauetn-Pensionsversiche
rungsgesetzes Geldleistungen wegen dau
ernder Erwerbsunfähigkeit (dauernder Be
rufsunfähigkeit) beziehen und nicht in Be
schäftigung stehen oder 

d) infolge des Ausmaßes ihrer Gebrechen zur 
Ausübung einer Erwerbstätigkeit nicht ge
eignet sind~ 

V'orgeschl-agene Fassung: 

(4) Auf Dienstgeber; für die die Pflichtzahl 
nach § 4 Abs. 4 zu berechnen ist, findet Abs. 2 
erster Satz keine Anwendung. 

Personenkreis 

§2.(1) ... 
(2) Nicht als begünstigte Invalide im Sinne 

des Abs. 1 gelten behinderte Personen, die 
a) sich in Schul- oder Berufsau~bildung be

finden oder 
b) das 65. Lebensjahr überschritten haben und 

nicht in Beschäftigung stehen oder 
c) nach bundes- oder landesgesetzlichen Vor

schriften Geldleistungen wegen dauernder 
Erwerbsunfähigkeit (dauernder Berufsun
fähigkeit) bzw. Ruhegenüsse oder Pensio
nen. aus dem VersicherungsfaU des Alters 
beziehen und nicht in Beschäftigung ~tehen 
oder 

d) infolge des Ausmaßes ihrer Gebrechen zur 
Ausübung einer Erwerbstätigkeit auch auf 
einern geschützten Arbeitsplatz oder in 
einer geschützten Werkstätte (§ 11) nicht 
geeignet sind. 

(3) Invalide, denen kraft Gesetzes ein Anspruch (3) Die Auss'chlußlbestimmungen des Abs. 2 
auf unentgeltliche berufliche Ausl:>ildung (Ein- lit. a gelten nicht für behinderte Pel"sonen, die 
oder Umschulung) zwecks Wiepergewinnung oder als' Lehrlingein Beschäftigung stehen, eine Äus
Erhöhung der Erwerbsfähigkeit, zusteht; sind vor' bildung zum Krankenpflegefachdienst absolvie
der Inanspruchnahme der Begünstigungen der als ren, an einer Hebammenlehranstalt ' ausgebildet 
notwendig erkannten beruflichen Ausbildung zu- wer,den oder zum ,Zwecke der, vorgeschriebenen 
zuführen. ' Ausbildung für den künftigen; eine abgeschlos-

(4) Auf ausländische Invalide findet dieses 
Bundesgesetz,unbeschadet der Vorschrift des 
Abs. 5, nur nach Mäßgabe der mit ihren, Heimat
staaten getroffenen Vereinbarungen Anwendung; 

(5) Den begünstigten Invaliden im Sinne des 
Abs. 1 stehen Personen deutscher Sprachzuge
hörigkeit gleich, die staatenlos sind oder deren 
Staatsangehörigkeit ungeklärt ist (Volksdeutsche), 
wenn ihre Erwerbsfähigkeit, irifolge einer Ge
sundheitsschädigung oder des Zusammenwirkens 
mehrerer Gesundheitsschädigurigen um minde
stens 50 v. H. gemindert ist. 

Ausschluß von den Begünstigungen 

§ 3. Wenn ein Invalider ohne berechtigten 
Grund die Annahine einer durch' das Arbeitsamt 
zugewiesenen Arbeit zurückweist oder den Ar
beitsplatz verläßt oder sonst durch sein Verhal
ten die Durchführung dieses Bundesgesetzes 
schuldhaftvereitelt, ist der zeitweilige Ausschluß 
von den Begünstigungen zu verfügen; der Be
treffende ist vorerst zu hören. 

sene Hochschulbildung erfordernden Beruf nach 
Abschluß dieser Hochschulbildung' beschäftigt 
we11den und die Voraussetzungen des Acbs. 1 er-
füllen. ' 

(4) Auf Invalide, die nicht österreichische 
Staatsbürger sind, findet dieses Bundesgesetz nur 
nach Maßgabe der mit 'ihren Heimatsta<1ten ge
troffenen Vereinbarungen Anwendung. 

(5) Hat zu entfallen. 

Hat zu entfallen. 
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Gel t end e Fa s s u n g: 

Die Ausschlußfrist darf erstmalig nicht mehr 
als drei Monate betragen. über den Ausschluß 
von den Begünstigungen entscheidet der Invali
denausschuß (,§ 12). 

Berechnung der Pflichtzahl 

Vorgeschlagene Fassung: 

Berechnung der Pflichtzahl 

§ 4. (1) Dienstnehmer im Sinne dieses Bun
desgesetzes sind: . 

a) Personen, die in einem _ Verhältnis per
'. sönlicher und wirtschaftlicher Abhängig

keit gegen Entgeltheschäftigt werden (ein
. schließlich Lehrlinge); 

b) Personen, die zum Z~ecke der vorgeschrie
benen Ausbildung für den künftigen, eine 
abgeschIossene Hochschti1biIdung erfordern
den Beruf nach Abschluß dieser Hochschul
bildung besdläftigt sind; 

c)Personen, die in Ausbildung zum Kran
kenpflegefachdienst stehen; 

d) Hebammenschülerinnen; 
e) Heimarbeiter. 

§ 4. (1) Für die Feststellung der Gesamtzahl (2) Für die Fest-stellung der Gesamtzahl der 
der Dienstnehmer, von der die Pflichtzahl zu Dienstnehmer (Abs. '1), von der die Pflichtzahl 
berechnen ist (§ 1), sind alle Dienstnehmer, die zu berechnen ist (§ J), sind alle Dienstnehmer, 
ein Dienstgeber innerhalb eines Bundeslandes be- die' ein Dienstgeber innerhalb eines Bundeslan
schäftigt, zusammenzufassen. Beschäftigt ein des beschäftigt, zusammenzufassen. :Beschäftigt ein 
Dienstgeber in mehreren B~ndesländern Dienst- Dienstgeber in mehreren Ländern Dienstnehmer 
nehmer und liegt die Zahl.derin einem Bundes- und liegt die Zahl ,der in 'einem Land Beschäf~ 
land Bescgäftigten unter 25, so sind diese Dienst-' tigten unter 25, 'so sind diese Dienstnehmer je
nehmer jeweils der Zahl· dei Dienstnehmer zu- weils der Zahl der Dienstnehmer zuzuzählen, 
zuzählen, die am Sitz des' Unternehmens beschäf- die am Sitz des Unternehmens beschäftigt wer-
tigt werden.' den. . 

(2) Für die Berechnung der Pflichtzahl sind von (3) Für die Berechnung der Pflichtz ahl sind 
der gemäß Abs. 1 festgestellten Gesamtzahl der von der gemäß Abs. 2 festgestellten Gesamtzahl 
Dienstnehmer 10 v, H.,. wenn ein Dienstgeber der' Dienstnehmer 10 v. H., wenn mehr als 
überwiegend weibliche Dienstnehmer beschäftigt, die Hälfte der Beschäftigten weibliche Dienst~ 
20 v.' H .. sowie die beschäftigten begünstigten nehmer sind; 20 v. H. sowie die beschäftigten 
Invaliden (§ 2) und Witwen ~§ 5) nicht einzu- begünstigten Invaliden (§ 2) und .. Inhaber von 
rechnen. Amtsbescheinigungen oder Opferausweisen (§ 5 

(3) Für die Berechnung der Pflichtzahl sind von 
der Gesamtzahl der Dienstnehmer, die vom 
Bund, . den Ländern und jenen Dienstgebern, die 
Krankenanstalten unterhalten, beschäftigt wer
den, 40 v. H. der Dienstnehmer sowie die be
schäftigten . begünstigten Invaliden (§ 2) und 
Witwen (§ 5) nicht einzuredmen. 

Abs. 3) nicht einzurechnen. 

(4) Für die Berechnung der Pflichtzahl sind 
von der Gesamtzahl der Dienstnehmer, die vom 
Bund, von den Ländern und jenen Gemeinden, 
welche Krankenanstalten unterhalten, beschäftigt 
werden, 40 v; H. der Dienstnehmer sowie die 
eingestellten begünstigten InvaEden (§ 2) und 
Inhaber von Amtsbescheinigungen oder Opfer
ausweisen (§ 5 Abs. 3) nicht einzurechnen. Glei-
ches :gilt für sonstige Dienstgeber, wenn diese 
Krankenanstalten unterhalten und die Mehr
zahl der Dienstnehmer in den Krankenanstalten 
beschäftigt wird. 

(5) Ergibt die Berechnung nach den Abs. 3 
und 4 kein:e ganze Zahl, ist auf ,die nächst klei
nere ganze Zahl abzurunden. 
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Geltende Fassung: 

Erfüllung der Beschäftigungspflicht 

§ 5. (1)'. Als. im Sinne dieses Bundesgesetzes 
beschäftigt zählen' nur begünstigte Invalide (§ 2), 
die entsprechend § 7 entlohnt werden. Dien§t~ 
geber, bei denen .die Voraussetzungen des § 2 
Abs .. l oder 5 zutreffen, werden auf die Pflicht-
zahl angerechnet. . 

Vor ,g e s eh la gene F as s u n g: 

Erfüllung der Beschäftigungspflicht 

§ 5. (1) Auf die Pflichtzahl sind die beschäf
tigten und nach § 7 entlohnten begünstigten 
Invafiden, begünstigte Personen nach §2 Abs~ 3 
und. Dienstgeber anzurechnen, bei. denen die 
Voraussenzungen des § 2 Abs. 1 ~utreffen. 

(2) Auf die Pflichtzahl weiden mit dem Dop- . (2) Auf die Pflichtzabl werden mit dem Dop-
pelten ihrer Zahl angerechnet: . pelten ihrer Zahl angerechnet: 

a) Blinde, ." a) Blinde, 
b) begünstigte Invalide (§ 2), die das 55.Le- b)die im Abs. 1 angeführten Invaliden vor 

bensjahr vollendet haben, Vollendung des 19. und nach Vollendung 

c) begünstigte Invalide, die überwiegend auf 
den Gebrauch eines Rollstuhles angewiesen . 
sind; 

(3) Bei Dienstgebern, bei denen die Zahl der 
weibliChen Dienstnehmer mehr als die Hälfte des 
Gesamtbeschäftigtenstandes beträgt, sind bis zur 
Hälfte der Pflichtzahl auch Witwen, die Anspruch 
auf Witwenversorgung nach dem Kriegsopfer
versorgungsgesetz, dem Heeresversorgungsgesetz, 
dem Opferfürsorgegesetz oder nach den Bestim-
mungen der gesetzlichen Unfallv~rsicherung 
haben, anzurechnen. 

(4) Auf Antrag hat der Invalidenausschuß 
(§ 12) für Dienstgebet, die weibliche Dienstneh
merbeschäftigen, die Anrechnung der im Abs. 3 
angeführt<in Witwen bis zur vollen Pflichtzahl 
unter der Voraussetzung zu bewilligen, daß bei 
jenen Arbeitsämtern, iri. deren Amtsbereich der 
Dienstgeber eine Betriebsstätte führt, keine für 
eiri.e Einstellung geeigneten Invaliden vorgemerkt 
sind. Die Bewilligung kann befristet werden; 
sie· ist bei,Wegfall einerNoraussetzu,ng zu wide~-
rufep. ' 

des 55. Lebensjahres und 
c) begünstigte Invalide, die überwiegend auf 

den Gebrauch eines Krankenfahrstuhle~ 
(Rollstuhles) angewiesen sind. 

(3) Inhaber einer Amtsbescheinigung oder eines 
Opferausweises gemäß § 4 des Opferfürsorge
gesetzes, BGBL Nr. 183/1947, sind auf die Pflicht
zahl anz1,lrechnen, nach Vollendung des 55. Le
bensjahres mit dem Doppelten ihrer ZahL 

(5) Auf Antrag kann der Invalidenausschuß (4) Dienstgebern, dIe Arbeits auf träge an Ein-
(§ 12) einem Dienstgeber die Erfüllung der Be- . richtungen, in denen überwiegend Schwerlbeh'in
schäftigungspflicht durch: Vergabe von Arbeits- derte tätig sind, erteilen, sind 30 v. H. des J ahres
aufträgen an Behinderten-(Blinden-)W erkstätten rechnungsbetrages der Aufträge auf die Summe 
insoweit bewilligen, daß 15 v. H. des Jahres- der für das entsprechende Kalenderjahr vorzu
rechnungsbetrages der Aufträge auf die Summe schreibenden Ausgleichstaxe anzurechnen. Die 
der Jür das' entsprechende Kalenderjahr vorzu- Nachweise hiefür sind bis zum 1. Mai jeden 
schreibenden Ausgleichstaxe anzurechnen sind. Jahres für das vorhergegangene Kalenderjahr dem 
Dienßtgeber, denen eine solche Bewilligung er- Landesinvalidenamt vorzulegen. 
teilt wurde, haben bis zum 1. Mai jeden Jahres 
die Aufträge für das vorhergegangene Kalender-
'jahr unter Anführung der geleisteten Rechnungs-
beträge dem L'andesinvalidenanit nachzuweisen. 

Ge~undheitsrücksicbten und nachgehende Hilfe 
im Arbeitsleben 

§ 6; (1) Bei der Beschäftigung von begünstigten 
Invaliden (§ 2)' ist auf deren Gesundh.eitstustand 
jede nach Beschaffenheit der Betriebsgattung und 
nach Art der Betriebsstätte und der Arbeitsbe-

Förderungsmaßnahmen 

§ 6. (1) Dienstgeber haben bei der Beschäf
tigung von begünstigten Invaliden auf deren 
Gesundheitszustand jede nach Beschaffenheit der 
Betriebsgattung und nach Art der Betr,iebsstätte 
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Gel t end e Fa s s u n g: 

dingungen mögliche Rücksicht zu nehmen. Die 
Landesinvalidenämter haben dahingehend zu 
wirken und zu beraten, daß die Invaliden in ihrer 
sozialen Stellung nicht absinkenj entsprechend 
ihren Fähigkeiten und Kenntnissen eingesetzt 
und durch Leistungen der Rehabilitationsträger 
und Maßnahmen der Dienstgeber soweit geför
dert werden, daß sie sich im Wettbewerb mit 
Nichtbehinderten zu behaupten vermögen. 

(2) Auf Antrag des Invalidenausschusses . ('§ 12) 
hat die Bezirksverwaltungsbehörde (Berghaupt
mannschaft) Dienstgeber im Sinne des ,§ 1 Abs. 1 
zu verpflichten, Betriebsvorrichtungen, Maschinen 
und Geräte für die Beschäftigung eingestellter 
oder einzustellender Invalider besonders einzu
richten, falls die Eigenart der Beschäftigung der 
Invaliden dies erfordert. In diesen Fällen hat das 
Bundesministerium für soziale Verwaltung nach 
Anhörung des Beirates (§ 10 Abs. 2) zu bestim
men, inwieweit für Aufwendungen, die den 
Dienstgebern durch derartige Maßnahmen er
wachsen, aus Mitteln des Ausgleichsfonds (§ 10 
Abs. 1) Zuschüsse zu gewähren sind. Solche Zu
schüsse dürfen nur gewährt werden, wenn die 
Investitionen ausschließlich und nicht nur vor
übergehend der Beschäftigung von Invaliden die
nen. Insoweit Investitionen für den Betrieb eine 
dauernde Wertvermehrung bedeuten, haben sie 
für die Gewährung von Zuschüssen außer Be
tracht zu bleiben. 

V 0 rg e s chI a gen e Fa s s u n g: 

und der ArbeitSbedingungen mögliche' Rücksicht 
zu nehmen. Die Landesinvalidenämter haben ein
vernehmlich mit den Dienststellen der Arbeits
marktverwaltung und mit den Ülprigen Rehabili
tationsträgern dahingehend zu wirken und zu 
beraten, daß die Invaliden in ihrer sozialen Stel
lung nicht absinken, entsprechend ihren Fähigkei
ten und Kenntnissen eingesetzt und durch Lei
stungen . der Rehalbilitationsträger und 'Maß
nahmen der Dienstgeber soweit gefördert wer
den, daß sie sich im Wettbewerb mit Nicht
behinderten zu behaupten vermögen. 

(2) Hiezu können nach Maßgabe der Richt
linien (Abs. 3) aus den Mitteln des Ausgleichs
taxfondos (§ 10 Abs. 1) Zuschüsse oder Darlehen 
gewährt wel"den, und zwar insbesondere 

a) zu .den Kosten der durch die Behinderung 
rbedingten technischen Arbeitshilfen; 

b) zur Schaffung von Arbeitsplätzen, die für 
begünstigte Invalide besonders geeignet 
sind, wenn 'hiedurch die Einstellung weite
rer begünstigter Invalider gesichert wird; 

c) zu den Lohnkosten für beschäftigte be
günstigte' Invalide, welche infolge. ihrer Be
hinderung ·die volle Leistungsfähigkeit nicht 
zu erreichen vermögen; 

d) zu de~ Beiträgen für eine Höherversiche
rung (§ 20 Abs. 3 des Allgemeinen Sozial:
.versicherungsgesetzes), wenn der begün
stigte Invalide aus dem Grunde der In
validität seinen Arbeitsplatz wechselt und 
ein verringertes Entgelt bezieht; 

e) für Ein-, Um- oder Nachschulung, zur 
beruflichen Weiterbildung sowie Arbeits-
erprobung ; . . 

f) zu den sonstigen. K6sten~ die nachweislich 
mit dem Aritritt oder der Ausübung . einer 
Beschäftigung verbunden und vom begün
stigten Invaliden zu tragen sind; 

g) zur Gründung einer den Lebensunterhalt . 
sichernden selbständigen Erwerbstätigkeit 
bis zur Höhe von 100 000 S, wenn begün
stigte Invalide infolge der Behinderung 
eine unselbständige Erwerbstätigkeit nicht 
auszuüben vermögen. 

(3) Der Bundesminister für soziale Verwaltung 
als Vertreter des Ausgleichstaxfonds hat als 
Grundlage für die Gewährung von Zuschüssen 
oder Darlehen nach Anhörung des Beirates (§ 10 
Abs. 4) Richtlinien, insbesondere über die Höhe 
und die Dauer' der Zuwendungen unter Bedacht
nahme auf die Leistungs- und Eingliederungs
fähigkeit des begünstigten Invaliden, die beson
dere Eignung eines Arbeitsplatzes für' die Be
schäftigung begünstigter Invalider, auf den Nut
zen, der sich für den Dienstgeber aus der Durch~·: 
führung der Maßnahmen ergibt, auf die finan-
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Gel t end e Fa s s u n g: 

Entlohnung 

§ 7. Das Entgelt der im Sinne dieses Bundes
gesetzes beschäftigten Dienstnehmer darf aus dem 
Grunde der Invalidität nicht gemindert werden. 

Kündigung 

§ 8. (1) Das Dienstverhältnis eines begünstigten 
Invaliden (§ 2) kann nur unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist· von vier Wochen gelöst werden, 
es sei denn, daß nach Gesetz oder Vereinbarung 
eine längere Frist gilt. Ein auf Probe vereinbartes 
Dienstverhältnis kann während des ersten Mo
nates von beiden Teilen jederzeit gelöst werden. 

Vorgeschlagene Fassung: 

zieHen Möglichkeiten des Unternehmens und auf 
gleichartige Leistungen nach anderen Bundes
oder Landesgesetzen zu erlassen. Diese Richt
linien sind im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" 
kundzumachen. 

(4) Die Gewährung von Zuschüssen oder Dar
lehen kann über die nach Abs. 3 zu erlassenden 
Richtlinien hinaus mit weiteren Auflagen ver
bunden werden, um den angestrebten Erfolg zu 
sichern. Die Höhe laufend gewährter Zuschüsse 
ist bei Änderung der Voraussetzungen, ansonsten 
jährlich nach überprüfung neu festzusetzen. Für 
den ,gleichen Zweck gew;ihrte Zuschüsse oder 
Darlehen nach anderen Bundes- oder Landes
gesetzen sind zu berücksichtigen. Offene Forde- . 
rungen des Ausgleichstaxfonds sind bei der Ge
währung von Zuschüssen an Dienstgeber auf
zurechnen. 

(5) Die Leistung von einmaligen Zuschüssen, 
laufenden Zuschüssen oder Darlehen, die den 
Jahresbetrag von 150 000 S nicht übersteigen, 
wird ,dem örtlich zuständigen Landesinvaliden
amt übertragen. Dieses hat nach Klärung des 
Sachverhaltes ein Team anzuhören, dem je ein 
Vertreter des Landesinvalidenamtes, des Landes
arbeitsamtes, des jeweiligen Bundeslandes (Be
hindertenhilfe), der Kammer für Arbeiter und 
Angestellte sowie der Kammer der gewerblichen 
Wirtschaft des jeweiligen Bundeslandes als stän
dige Mitglieder angehören. Je nach Sachlage sind 
erforderlichenfalls Vertreter der Sozialversiche
rungsträger sowie Sachverständige des ärztlichen 
Dienstes der Landesinvalidenämter, des psycho
logischen Dienstes der Arbeitsmarktverwaltung 
und der Arbeitsinspektion beizuziehen. 

(6) Anläßlich der Gewährung eines Zuschusses 
ist zu vereinbaren, daß der Empfänger des Zu
schusses, der den Bezug vorsätzlich oder grob 
fahrlässig durch unwahre Angaben oder Ver
schweigung maßgeblicher Tatsachen herbeige
führt hat, zum Ersatz des unberechtigt Empfan
genen verpflichtet ist. Sinngemäß ist auch bei 
Gewährung eines Darlehens vorzugehen. 

Entgelt 

§ 7. Das Entgelt, das den im Sinne dieses 
Bundesgesetzes beschäftigten begünstigten Inva
liden gebührt, darf aus dem Grunde der Inva
lidität nicht gemindert werden. 

Kündigung 

§ 8. (1) Das Dienstverhältnis eines begün
stigten Invaliden darf vom Dienstgeber, sofern 
keine längere Kündigungfrist einzuhalten ist, nur 
unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen 
gekündigt werden. Ein auf Probe vereinbartes 
Dienstverhältnis kann während des ersten Mo
nates von heiden Teilen jederzeit gelöst werden. 
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(2) Eine Kündigung darf von einem Dienst
geber erst dann ausgesprochen werden, wenn der 
Invalidenausschuß (.§ 12) nach Anhörung des Be
triebsrates oder der Personalvertr.eter im .Sinne 
des Bundes-Personalvertretungsgesetzes und ähn
licher landesrechtlicher Vorsdlriften zugestimmt 
hat; dem Dienstnehmer kommt in diesem Ver
fahren Partei stellung zu. Eine Kündigung ohne 
vorherige Zustimmung des. Invalidenausschusses 
ist rechtsunwirksam, wenn dieser nicht in be
sonderen Ausnahmefällen nachträglich. die Zu
stimmung erteilt. Auf die Kündigung eines be
günstigten Invaliden finden die. Bestimmungen 
des§ 105 Abs. 2 bis 6 des Arbeitsverfassungs
gesetzes ~ ArbVG, BGB!. Nr. 22/1974, bzw. die 
in .t\usführung· der Bestimmungen de.s § 180 
Abs. 2 bis 6 des Landesarbeitsgesetzes, BGB!. 
Nr. 140/1948, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl.· Nr. 782/1974 erlassenen landesrechtlichen 
Vors91riften keine· Anwendurig. 

(3) ... 

(4) Die gesetzlichen Bestimmungen über eine 
VorZeItige Auflösung des Dienstverhältnisses 
bleiben mit der Einschränkung unberührt, daß 
eine durch Krankheit (Unglücksfall), Arbeitsun
fall oder Berufskrankheit verursachte Dienstver
hinderung eines Dienstnehmers, auf den die Be
stimmungen der Abs. 1 bis 3 Anwendung finden, 
keinen Grund zur vorzeitigen Auflösung des 
Dienstverhältnisses bildet. 

Ausgleichstaxe 

§9.(1) ... 

(2) Die Ausgleichstaxe beträgt für jede einzelne 
Person, die zu beschäftigen wäre, monatlich 
350 S. Dieser Betrag ist ab 1977 mit Wirkung 
vom 1. Jänner eines jeden Jahres mit der Richt
zahl dieses Kalenderjahres (§ 108 a ASVG) zu 
vervielfachen. Der vervielfachte Betrag ist auf 
10 S abzurunden. 

(3) Die Entrichtung der Ausgleichstaxe kann 
nur binnen zwei Jahren, gerechnet von Einlan
gen der Abschrift des Verzeichnisses (§ 16 Abs. 2) 

I an, vorgeschrieben werden. Wurde jedoch dieser 
Verpflichtung nicht entsprochen oder wurden 

(2) Die Kündigung eines begünstigten Invaliden 
darf von einem Dienstgeber erst dann ausge
sprochen werde·ri, wenn der Invalidenausschuß 
(§ 12) nach Anhörung des Betriebsrates oder der 
Personalvertretung im Sinne des Bundes-Personal
vertretungs gesetzes bzw. der entsprechenden lan
desgesetzlichen Vorschriften sowie nach Anhö
rung des zur Durchführung des Landes-Behin
dertengesetzes jeweils zuständigen Amtes der 
Landesregierung zugestimmt hat; dem Dienst
nehmer kommt in diesem Verfahren Partei
steIlung zu. Eine Kündigung ohne vorherige 
Zustimmung des Invalidenausschusses ist rechts
unwirksam, wenn dieser nicht in besonderen 
Ausnahmefällen nachträglich. die Zustimmung 
erteilt. Gesetzliche Bestimmungen, die die Be
endigung des Dienstverhältnisses an zusätzliche 
Voraussetzungen knüpfen, bleiben unberührt. 
Auf die Kündigung eines begünstigten Invaliden 
finden die ßestimmungen des§ 105 Abs. 2 bis 6 
des Arbeitsverfassungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/ 
1974, bzw. die in Ausführung der Bestimmungen 
des § 180 Abs. 2 bis 6 des Landarbeitsgesetzes, 
BGBl. N r. 140/1948, erlassenen landesrechtlichen 
Vorschriften keine Anwendung. 

(3) ... 

(4) Hat zu entfallen. 

Ausgleichstaxe 

§ 9. (1) ... 

(2) Die Ausgleichstaxe beträgt für jede einzelne 
Person, die zu beschäftigen wäre, monatlich 600 S. 
Dieser Betrag ist in der Folge mit Wirkung vom 
1. Jänner eines jeden Jahres mit dem für den 
Bereich des Allgemeinen Sozialversicherungsge
setzes festgesetzten Anpassungsfaktor zu verviel
fachen. Der vervielfachte Betrag ist auf volle lOS 
abzurunden. Der Bundesminister für soziale Ver
waltung hat den für den Bereich des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes festgesetzten Anpas
sungsfaktor auch für die Anpassung der Aus
gleichstaxe für verbindlich zu erklären und die 
jeweilige Höhe dieser Taxe mit Verordnung fest-
zustellen. . 

(3) Die Entrichtung der Ausgleichstaxe kann·· 
nur binnen zwei Jahren, gerechnet vom Einlan
gen der Abschrift des Verzeichnisses (§ 16 Abs. 2) 
an, falls der Dienstgeber von der Vorlage des 
Verzeichnisses gemä.ß § 16 Abs. 5 und 6 befreit 
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Gel t end e Fa s s u n g: 

vom Dienstgeber in der Verzeichnisabschrift 
unwahre Angaben gemacht, kann die Entrich
tung der Au~gleichstaxe binnen sieben Jahren, 
gerechnet vom Ende des Kalenderjahres an, für 
das keine oder eine unwahre Meldung vorliegt, 
vorgeschrieben werden. Diese Frist beginnt durch 
jede Maßnahme des Landesinvalidenamtes, die 
auf Einholung der Verzeichnisabschrift oder 
einer wahrheitsgetreuen Meldung gerichtet ist, 
neu zu laufen. 

Ausgleichstaxfonds 
§ 10. (1) Aus den Erträgnissen der Ausgleichs

taxe wird beim Bundesministerium für soziale 
Verwaltung der mit Rechtspersönlichkeit ausge
stattete, von diesem Bundesministerium vertre
tene Ausgleichstaxfonds gebildet, dessen Mittel 
für Zwecke der Fürsorge für begünstigte Invalide 
(§ 2), der nachgehenden Hilfe· im Arbeitsleben, 
für die Ausstattung von Arbeitsplätzen mit den 
erforderlichen Behelfen für Behinderte, für die 
Ausstattung von geschützten Werkstätten mit 
Maschinen und sonstigen Behelfen sowie für 
Zwecke der Fürsorge für die nach dem Kriegs
opferversorgungsgesetz 1957 oder dem Heeres
versorgungsgesetz versorgungsberechtigten Perso
nen und deren Kinder zu verwenden sind. 

Vor ge s c h la gen e F as s u n g: 

war, binnen drei Jahren nach Ablauf des Jahres, 
für das die Ausgleichstaxe zu zahlen ist, vor
geschrieben werden. Hat der Dienstgeber der 
Auskunfts- und Meldepflicht (§ 16) nicht ent
sprochen oder unwahre oder unvollständige An
gaben gemacht, kann die Entrichtung der Aus
gleichstaxe binnen sieben Jahren, gerechnet vom 
Ende des Kalenderjahres an, für das keine bzw. 
unvollständige oder unrichtige Meldungen er
stattet wurden, vorgeschrieben werden. Diese 
Frist beginnt durch jede Maßnahme des Landes
invalidenamtes, die auf Einholung der Verzeich
nisabschrift oder einer wahrheitsgetreuen Mel
dung gerichtet ist, neu zu laufen. 

(4) Dienstgeber, die mehr begünstigte Invalide 
beschäftigten, als ihrer Einstellungspflicht (§ 1 
Abs. 1 bzw. Abs. 2) entspricht, erhalten für 
jeden über die Pflichtzahl hinaus beschäftigten 
begünstigten Invaliden (§ 5 Abs. 1) eine Prämie 
in halber Höhe der nach Abs. 2 festgesetzten 
Ausgleichstaxe. 

(5) Über die Zuerkennung einer Prämie hat 
das Landesinvalidenamt in Fällen, in denen die 
Berechnung der Ausgleichstaxe unter Bedacht
nahme auf § 16 Abs. 5 und 6 erfolgt, amts
wegig, in den übrigen Fällen über Antrag des 
Dienstgebers zu entscheiden. Der Antrag kann 
nur binnen drei Jahren vom Ende des Kalender
jahres an, für das die Prämie begehrt wird, 
eingebracht werden. 

Ausgleichstaxfonds 
§ 10.(1) Beim Bundesministerium für soziale 

Verwaltung wird der mit Rechtspersönlichkeit 
ausgestattete und vom Bundesminister für soziale 
Verwaltung vertretene Ausgleichstaxfonds gebil
det. Dem Fonds fließen die Ausgleichstaxen (§ 9 
Abs. 2) sowie sonstige Zuwendungen zu. 

(2) Die Mittel des Ausgleichstaxfonds sind ins
besondere für Zwecke der Fürsorge für begün
stigte Invalide, für die Gewährung vOn Zu
schüssen oder Darlehen für Förderungsmaßnah
men (§ 6), für Prämien (§ 9 Abs. 4), für die 
Gewährung von Zuschüssen oder Darlehen zur 
Errichtung, den Ausbau, die Ausstattung und den 
laufenden Betrieb von geschützten Werkstätten 
(§ 11), für Information und Forschung betreffend 
die beruflichen und sozialen Angelegenheiten der 
nach diesem Bundesgesetz begünstigten Personen, 
für den Ersatz der Reisekosten gemäß§ 14 Abs. 4 
sowie für Zwecke der Fürsorge für die nach 
dem Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 und. dem 
Heeresversorgungsgesetz Versorgungsberechtigten 
und deren Kinder sowie für die nach dem Opfer
fürsorgegesetz versorgungsberechtigten Personen 
(§ 6 Z. 5 Opferfürsorgegesetz) zu verwenden. 
Ferner können in besonderen Härtefällen Für
sorgeleistungen aus den Mitteln des Ausgleichstax
fonds an Behinderte, die österreichische Staats-
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Geltende Fassung: 

(2) Der Ausgleichstaxfonds wird vom Bundes
ministerium für soziale Verwaltung unter An
hörung eines Beirates verwaltet. Dieser Beirat 
besteht aus ,dem Vorsitzenden, zwei Vertretem 
der organisierten Kriegsbeschädigten, je einem 
Vertreter der Unfallversehrten, der Opferbefür
sorgten und der Zivilinvaliden sowie je zwei Ver
tretern der Dienstnehmer und Dienstgeber. Den 
Vorsitz führt der Bundesminister für soziale 
Verwaltung oder ein von ihm bestimmter rechts
kundiger Beamter aus dem Stande ,des Bundes
ministeriums für soziale Verwaltung. 

(3) Die im Abs. 2 genannten Mitglieder des 
Beirates sowie die gleiche Zahl von Ersatzmit
gliedern werden vom Bundesminister für soziale 
Verwaltung für die Dauer von drei Jahren auf 
Grund von Vorschlägen berufen, die von den 
zur Vertretung der Interessen der Invaliden ge
bildeten Organisationen beziehungsweise von den 
in Betracht kommenden gesetzlichen Interessen
vertretungen zu 'erstatten sind. Ein Vertreter 
der Dienstgeber wird von der Bundeskammer 
der gewerblichen Wirtschaft, der zweite von der 
Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskam
mern österreichs vorgeschlagen. Je ein Vertre
ter der Dienstnehmer wird vom österreichischen 
Arbeiterkammertagund vom österreich ischen 
Landarbeiterkammertag vorgeschlagen. Zur Er
stattung der Vorschläge für die Berufung der 
Vertreter der organisierten Kriegsopfer sind nur 
die jeweils im Invalidenfürsorgebeirat (Bundes
gesetz vom 3. Juli 1946, BG.B1. Nr. 144, in der 
Fassung ,des Bundesgesetzes vom 6. Juli 1954, 
BGBL Nr. 171) vertretenen Vereinigungen der 
Kriegsopfer berufen. Hinsichtlich der Auf teilung 

Vorgeschlagene Fassung: 

bürger sind, nach Maßgabe der 1m I§ 6 Abs. 2 
angeführten Leistungen gewährt werden, wenn 
die Minderung der Erwerbsfähigkeit weniger als 
50 v. H. jedoch mindestens 30 v. H. beträgt 
und Hilfe für die Erlangung, Sicherung und 
Erhaltung eines Arbeitsplatzes erforderlich ist. 
Beträgt die Minderung der Erwerbsfähigkeit min
destens 50 v. H. und gehört der Behinderte 
wegen der noch nicht abgeschlossenen Berufs
ausbildung nicht zum Kreis der begünstigten 
Invaliden, können Beihilfen zur beruflichen Re
habilitation gewährt werden, wenn der Behin
derte auf Grund bundesgesetzlicher Vorschriften 
von einem Rehabilitationsträger eine berufliche 
Ausbildung zum Zwecke der Wiedergewinnung 
bzw. Erhöhung der Erwerhsfähigkeit erhält oder 
zur beruflichen Rehabilitation Beihilfen nach dem 
Arbeitsmarktförderungsgesetz, BGBI. NI'. 31/ 
1969, bezieht. 

(3) Auf die Gewährung von Zuschüssen (mit 
Ausnahme der Prämien), Darlehen oder son
stigen Zuwendungen aus den Mitteln des Aus

. gleichstaxfonds besteht kein Rechtsanspruch. 

(4) Der Ausgleichstaxfonds wird vom Bundes
minister für soziale Verwaltung unter Anhörung 
eines Beirates verwaltet. Dieser Beirat besteht 
aus dem Vorsitzenden, zwei Vertretern der or
ganisierten Kriegsopfer, je einem Vertreter der 
Unfallversehrten, der Opferbefürsorgten und der 
Zivilinvaliden sowie je drei Vertretern der 
Dienstnehmer und Dienstgeber. Den Vorsitz 
führt der Bundesminister für soziale Verwal
tung oder ein von ihm bestimmter rechtskun
diger Beamter aus dem Stande des Bundesmini
steriums für soziale Verwaltung. 

(5) Die im Abs. 4 genannten Mitglieder des 
Beirates sowie die gleiche Zahl von Ersatzmit
gliedern werden vom Bundesminister für soziale 
Verwaltung für die Dauer von vier Jahren auf 
Grund von Vorschlägen berufen, die von den 
zur Vertretung der Interessen der Invaliden ge
bildeten Organisationen bzw. von den in Be
tracht kommenden Interessensvertretungen zu 
erstatten sind. Die Vorschläge für die Bestellung 
der Dienstgebervertreter erstatten für je ein Mit
glied und ein Ersatzmitglied die Bundeskammer 
der gewerblichen Wirtschaft, die Präsidentenkon
ferenz der Landwirtschaftskammern österreichs 
und die Vereinigung österreichischer Industriel
ler. Die Vorschläge für die Bestellung der Dienst
nehmervertreter erstatten für je ein Mitglied 
und ein Ersatzmitglied der österreichische Arbei
terkammertag, der österreichische Landarbeiter
kammertag und der österreichische Gewerk
schaftsbund. Zur Erstattung der Vorschläge für 
die Berufung der Vertreter der organisierten 
Kriegsopfer und der Zivilbehinderten sind nur 
die jeweils im Invalidenfürsorgebeirat (Bundes-
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Gel t e nd e Fa s s u n g: 

des Vorschlagsrechtes auf die Vereinigungen der 
Kriegsopfer, Unfallversehrten, Opferbefürsorg
ten und Zivilinvaliden ist § 4 Abs. 2 des Bundes
gesetzes BGBI. N r. 144/1946 sinngemäß anzu
wenden. Die Vereinigungen sind durch öffent
liche Bekanntmachung im amtlichen Teil der 
"Wiener Zeitung" auf die Ausübung des Vor
schlagsrechtes aufmerksam zu machen. 

V 0 flg e sc h la gen e Fa s s u n g: 

gesetz vom 3. Juli 1946, über die Errichtung 
eines Invalidenfürsorgebeirates, BGBI. Nr. 144) 
vertretenen Vereinigungen berufen. Hinsichtlich 
der Aufteilung des Vorschlagsrechtes auf die Ver
einigungen der Kriegsopfer, Unfallversehrten, 
Opferbefürsorgten und Zivilinvaliden ist' § 4 
Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Errichtung 
eines Invalidenfürsorgebeirates sinngemäß anzu
wenden. Die Vereinigungen sind durch öffent-
liche Bekanntmachung im "Amtsblatt zur Wie
ner Zeitung" auf die Ausübung des Vorschlags
rechtes aufmerksam zu machen. 

(4) Der Bundesminister für soziale Verwaltung (6) Der Bundesminister für soziale Verwaltung 
hat die Mitglieder des Beirates von ihrer Funk- hat die Mitglieder des Beirates von ihrer Funk
tion zu entheben; wenn sie darum ansuchen, tion zu entheben, wenn sie ,darum ansuchen, 
wenn eine der für ihre Bestellung erforderlichen wenn eine der für ihre Bestellung erforderlichen 
Voraussetzungen nicht mehr gegeben ist oder Voraussetzungen· nicht mehr gegeben ist oder 
wenn sie die 'Pflichten ihres. Amtes gröblich ver- wenn sie die Pflichten ihres Amtes gröblich ver
nachlässigen, im letzteren Falle nach Anhörung nachlässigen, im letzteren Falle nach Anhörung 
der Interessenvertretung, auf deren Vorschlag der Interessenvertretung, auf deren Vorschlag 
das Mitglied bestellt worden ist. Die Mitglied- daos Mitglied hestellt worden ist. Die Mitglied
schaft iin Beirat ist. ein unbesoldetes Ehrenamt. schaft im Beirat ist ein unbesoldetes Ehrenamt. 
Den Mitgliedern gebtihrt der Ersatz der notwen- Den Mitgliede1"n gebührt der Ersatz der notwen
digen Fahrkosten und ,des nachgewiesenen Ver- digen Fahrkosten und ·des nachgewiesenen Ver-
.dienstentganges. . dienstentganges~ 

(5) Der Beirat wird vom Bundesminister für (7) Der Beirat wird vom Bundesminister für 
soziale Verwaltung zu den Sitzungen einberufen. soziale Verwaltung zu den Sitzungen einberufen. 
Die Einladungen sollen mit der Tagesordnung Die Einladungen sollen mit der Tagesordnung 
den Mitgliedern des Beirates spätestens acht Tage den Mitgliedern des Beirates spätestens acht Tage 
vor der Sitzung zugestellt werden. Der Beirat vor der Sitzung zugestellt werden. Der Beirat 
tagt in nichtöffentlicher Sitzung; er ist beschluß- tagt in nichtöffentlicher Sitz;ung; er ist beschluß
fähig, wenn mindestens die Hälfte der geladenen fähig, wenn mindestens die Hälfte der geladenen 
Mitglieder anwesend ist. Die Beschlüsse des Bei- Mitglieder anwesend ist. Die Beschlüsse des Bei
rates werden mit Stimmenmehrheit gefaßt. Der rates werden mit Stimmenmehrheitgefaßt. Der 
Vorsitzende gibt seine Stimme zuletzt ab; bei Vorsitzende gibt seine Stimme zuletzt ab; bei 
Stimmengleichheitentsche~det seine Stimme. Stimmengleichheit entscheidet seine Stimme. 
über die Sitzung des Beirates ist eine Nieder- Ober die Sitzung des Beirates ist eine Nieder
schrift aufzunehmen, die alle Beschlüsse im Wort- schrift aufzunehmen, die aUe Beschlüsse im Wort
laut, die Ergebnisse der Abstimmungen und den laut, die Ergebnisse ,der Abstimmungen und den 
wesentlichen Verlauf der Verhandlungen zu ent- wesentlichen Verlauf ·der Verhandlungen zu ent
halten hat; eine Abschrift ist den Mitgliedern des halten hat; eine Abschrift ist den Mitgliedern des 
Beirates zu übersepden. Beirates zu übersenden. 

(6) Für die dem Bund aus der Verwaltung 
des Ausgleichstaxfonds entstehenden Kosten hat 
der Ausgleichstaxfonds dem Bunde jährlich einen 
Pauschalbetrag von 0,75 v. H der jeweils im 
Vorjahr eingegangenen Ausgleichstaxen zu erset
zen. 

§ 11. (dzt. inhaltsleer) 

(8) Für die dem Bund aus der Verwaltung 
des Ausgleichstaxfonds entstehenden Kosten hat 
der Ausgleichstaxfonds dem Bunde jährlich einen 
Pauschalbetrag von 0,75 v. H. der jeweils im 
Vorjahr eingegangenen Ausgleichstaxen zu erset
zen. 

Geschützte Werkstätten 

§ 11. (1) Geschützte Werkstätten im Sinne 
dieses Bundesgesetzes sind die von Gebietskör
perschaften, Körperschaften des öffentlichen Rech
tes, von Trägern der freien Wohlfahrtspflege oder 

. sonstigen Rechtspersonen (Rechtsträgern) geführ
ten Einrichtungen zur Beschäftigung begünstigter 
Invalider, die wegen Art und Schwere der Be
hinderung n0?t nicht wieder auf dem allgemeinen 
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Geltende Fassung: 

1158 der Beilagen 

Vor 'g e s chi a gen e F ass u n-g:

Arbeitsmarkt tätig sein können, bei denen aber 
eine wirtschaftlich verwertbare Mindestleistungs~ 
fähigkeit vorliegt. 

(2) Die geschützte Werkstätte muß es den 
begünstigten Invaliden ermöglichen, 'ihre Lei
stungsfähi.gkeit mit dem Ziel der Einglieder~ng 
in den freien Arbeitsmarkt zu entwickeln, zu 
erhöhen oder wiederzugewinnen. 

(3) Der Bundesminister für soziale Verwal
tung als Vertreter des A usgleidlStaxfonds hat als 
Grundlage für die Förderung aus den Mitteln des 
Fonds im Rahmen eines für Arbeitsplätze in 
geschützten Werkstätten .im Einvernehmen mit 
den anderen Rehabilitationsträgernzu erstellen
den Bedarfsplanes Richtlinien zu erlassen. 

(4) Die Förderung einer im Abs. 1genanntim 
Werkstätte aus Mitteln des AusgleichstaxfOilds 
kann insbesondere erfolgen; wepn. . 

a) die besChäftigten begünstigten Invaliden 
nachdem Kollektivvertrag der jeweiligen 
Sparte, in der sie beschäftigt sind, ent
lohnt werden und nach den Bestimmungen 
des Allgemeinen Sozial versicherungs gesetzes 
als Vollversicherte pflichtversichert sind; 

b) die geschützte Werkstätte in baulicher und 
personeller Hinsicht die Voraussetzungen 
erfüllt, die eine wirtschaftliche Führung 
zulassen; 

c) durch begleitende Dienste die medizinische, 
soziale, heilpädagogische und psychologi
sche Betreuung der beschäftigten Behinder
ten sichergestellt ist; 

d) Möglichkeiten für Arbeitserprobung und 
Arbeitstraining vorgesehen sind; 

e) sich der Rechtsträger der geschützten Werk
stätte verpflichtet, diese nach den Grund
sätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsam
keit zu führen; 

f) sich der Rechtsträger der geschütiten 
Werkstätte ferner verpflichtet, im Falle 
einer Förderung durch den Ausgleichstax
fonds die von diesem Fonds zur Verfügung 
gestellten einheitlichen Grundlagen für 
Verrechnung und Buchführung anzuwen
den und dem Fonds alljährlich die Bilanz 
sowie die Finanzierungspläne für das Folge
jahr vorzulegen. 

(5) Vor Aufnahme in eine geschützte Werk
stätte, die Förderungsmittel aus dem Ausgleichs
taxfonds erhält oder in Anspruch zu nehmen 
beabsichtigt, ist ein Team anzuhören, dem. als 
Mitglieder je ein Vertreter der Arbeitsmarkt
verwaltung, des Landesinvalidenamtes, des Lan-

. des (Behindertenhilfe) und der Leiter jener ge
schützten Werkstätte angehören, in der der be
günstigte Invalide untergebracht werden soll. Es 
tagt am Sitz jener Werkstätte, in der der begün-
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Geltende Fassung: 

. § 14. (1) Als Nachweis für die Zugehörigkeit 
tutti. Kreis ,der-begünstigten Invaliden (§ 2 Abs. 1 
oder 5)- gilt der letzte rechtskräftige Bescheid 
über die Eiri'schätzung des Gtadesder' Minde
rung der Erwerbsfähigkeit mit mindestens 
50v.H.'i: 

a) eines Landesinvälideriamtes; 

'b) eines Trägers· der gesetzlichen Unfallver
sicherung, 

c) eines Landeshauptmannes in Verbindung 
mit der Amt:sbescheinigung gemäß § 4 des 
Opferfürso'rgege:setz~s 

oder der letzte. ,rechtskräftige Bescheid über die 
Zuerkennung einer Blindenbeihilfe. 

(2) Liegt ein Nachweis im Sinne 'des Albs. 1 
nicht vor, hat auf Antrag das örtlich zuständige 
Landesinvalidenaint unter Mitwirkung eines ärzt
lichen Sachverständigen ,die Höhe des Grides der 
Minderung der Erwerbsfähigkeit einzuschätzeri 
und bei Zutrefferi der Voraussetzungen mit Be
scheid die Zugehörigkeit zum Kreise der begün
stigten Invaliden (§ 2 Abs. 1 oder 5) festzu
steHen. Bei der Einschätzung des Grades der 
Minderung der Erwerbsfähigkeit sind die Vor
'schriften des § 7 des Kriegsopferversorgungsge
setzes zu berücksichtigen. 

Vor ge sc h I 'a ge'n e F ass u n g: 

stigte Invalide unter.gebracht werden soll und 
ist je nach Bedarf von jenem Teammitglied ein
zuberufen, von dem der Vorschlag für die Unter
bringung . des begünstigten Invaliden in die ge
schützte Werkstätte ausgeht. Für die Beiziehung 
von weiteren Sachverständigen gilt § 6 Abs. 5 
letzter Satz sinngemäß. Auf die Aufnahme eines 
begünstigten Invaliden in die geschützte Werk
stätte besteht kein Rechtsanspruch. 

(6) Beim Bundesministerium für soziale Ver
waltung ist ein Verzeichnis über die im Sinne 
dieses Bundesgesetzes aus dem Ausgleichstaxfonds 
geförderten geschützten Werkstätten zu führen. 

Nachweis der Begünstigung 

§ 14. (1) Als Nachweis für die Zugehörigkeit 
zum Kreis der begünstigten Invaliden gilt der 
letzte rechtskräftige Bescheid über die EinsChät
zung des Grades der Minderung der Erwerbs
fähigkeit mit mindestens 50 v. H. 

a) eines Landesinvalidenamtes (der Schieds
kommission), 

b) eines Trägers der gesetzlichen Unfallver
sicherung (bzw. das Urteil des Schiedsge
richtes der Sozialversicherung), 

c) eines Landeshauptmannes (des Bundesmini
steriums für soziale Verwaltung) in Ver
bindung mit: der Amtsbescheinigung ge
mäß § 4 des Opferfürsorgegesetzes 

sowie der letzte .rechtskräftige Bescheid pber die 
Zuerkennung einer Blindenbeihilfe oder der Aus
weis gemäß § 14 a. 

(2) Liegt ein Nachweis im Sinne des Abs. 1 
nicht vor, hat auf Antrag, das örtlich zuständige 
Landesinvalidenamt unter Mitwirkung eines ärzt
lichen Sachverständigen die Höhe des Grades der 
Minderung ,der Erwerbsfähigkeit einzuschätzen. 
und bei Zutreffen der im§ 2 Abs. 1 angeführ
ten Voraussetzungen die Zugehörigkeit zum 
Kreis der begünstigten Invaliden sowie den Grad 
der Minderung der Erwerbsfähigkeit festzustel
len. Die Begünstigungen' nach diesem Bundes
gesetz werden mit dem Zutreffen der Voraus
setzungen, frühestens jedoch mit dem Ersten 
des Monates wirksam" in dem der Antrag ein
gebracht worden ist. Bei der Einschätzung des 
Grades der Minderung der Erwerbsfähigkeit sind 
die Vorschriften des §, 7 des Kriegsopferver
sorgungsgesetzes 1957' zu berücksichtigen; 

(3) Anträge von begünstigten Invaliden (§ 2) 
auf Nf,'!ufestsetzungdes Ausmaßes der Minderung 
der Erwerbsfähigkeit wegen Änderung des Lei
denszU'standes sind ohne Durchführung eines Er
mÄttlungsverfahrens abzuweisen, wenn seit der 
letzten rechtskräftigen Feststellung· noch·' kein 
Jahr verstrichen ist. 
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Gel te nd e Fa s s u n g: 

Arbeitsvermittlung 

§ 15. (1) ... 

(2) Wenn ein Arbeitsplatz im Sinne des § 1 
Abs. 2 für die Einstellung Invalider votibehalten 
ist, so hat der Dienstgeber das Freiwerden des 
vorbehaltenen Arbeitsplatzes dem Arbeitsamt 
ohne Verzug anzuzeigen. Kann das Arbeit-samt 
auf den vorbehaltenen Al1beitsplatz keinen be
günstigten Invaliden vel1mitteln, so entfällt der 
Vorbehalt. Hierüber ist dem Dienstgeber auf 
Verlangen eine Bescheinigung auszustellen. 

Auskunfts- und Meldepflicht 

§f6.(1) ... 

(2) Ober die Beschäftigung der begünstigten 
Personen ist von jedem Dienstgeber ein Verzeich
nis zu führen, in dem-Name und Anschrift des 
Dienstnehmers, Beginn und Beendigung jedes sol
chen Dienstverhältnisses, die Versicherungsnum
mer des Dienstnehmers sowie die wesentlichen 
Daten des Nachweises üher die Zugehörigkeit 
zum Kreis der begünstigten Invaliden (§ 14) 
oder begünstigten Witwen (§ 5 Abs. 3) anzuge
ben sind. Dieses Verzeichnis ist über Verlangen 
den .amtlichen Organen der Arbeitsämter vor
zuweisen. EinsteIIungspflichtige Dienstgeber (§ 1) 
haben eine Abschrift dieses Verzeichnisses samt 

Vor,geschlagene Fassung: 

(4) Reisekosten, die einem begünstigten Inva
liden oder Antragswerber (Abs. 2) dadurch er
wachsen, daß er einer Ladung des Landesinva
lidenamtes in Durchführung dieses Bundesgeset
zes Folge leistet, sind in dem im § 49 des Kriegs
opferversorgungsgesetzes 1957 angeführten Um~ 
fang aus den Mitteln des Ausgleichstaxfonds zu 
ersetzen. Die Reisekostenvergütung gebührt in 
gleicher Höhe auch Zeugen im Verfahren gemäß 
§ 8 Abs. 2, wenn kein gleichartiger Anspruch 
nach einem anderen Bundesgesetz besteht. 

Ausweise 

§ 14 a. (1) Begünstigten Invaliden ist auf An-. 
trag ein Lichtbildausweis auszustdlen, der zum in- . 
dest Vor- und Zunamen des begünstigten Inva
liden, die Versicherungsnummer und die Höhe 
der Minderung der . Erwerbsfähigkeit zu' enthal
ten hat. Bei Wegfall der Voraussetzungen ist .der 
Ausweis einzuziehen. 

(2) Der Bundesminister für soziafe Verwal
tung ist ermächtigt, mit Verordnung i11sbeson
dere die näheren Bestimmungen über Format, 
Mehrsprachigkeit und allenfalls mit dem Ausweis 
verbundene Berechtigungen für begünstigte IllVa
lide hinsichtlich des nach Abs. 1 auszustellenden 
Ausweises festzusetzen. 

Arbeitsvermittlung 

§ 15. (1) ... 

(2) Endet das Dienstverhältnis eines begün
stigten Invaliden, für den die Arbeitsplatzaus
stattung oder sonstige Geldzuwendungen aus den 
Mitteln des Ausgleichstaxfonds an den Dienst
geber gezahlt wurden, ist dieser verpflichtet, die 
Beendigung dieses Dienstverhältnisses binnen 
zwei Wochen dem Landesinvalidenamt anzuzei~ 
gen, das unverZüglich mit dem örtlich zuständigen 
Arbeitsamt wegen der Vermittlung eines Behin
derten nach Abs. 1 das Einvernehmen herzustel
len hat. 

Auskunfts- und Meldepflicht 

§ 16. (1) ... 

(2) Uber .die Beschäftigung der begünstigten 
Invaliden (§. 2) und Inhaber von Amtsbescheini
gungen oder Opferausweisen (§ 5 Abs. 3) ist 
von jedem Dienstgeber ein Verzeichnis zu führen, 
in dem Name und Anschrift dieser Dienstnehmer, 
Beginn und Beendigung jedes solchen Dienstver
hältnisses, die Versicherungsnummer dieser 
Dienstnehmer sowie die wesentlichen Daten des 
Nachweises über die Zugehörigkeit zum Kreis 
der begünstigten Invaliden (§ 14) bzw. zum Kreis 
der politischen Opfer (§ 4 des Opferf,ürsorgege
setzes, BGB!. Nr. 183/19.47) anzugeben sind. 
Dieses Verzeichnis ist über Verlangen den amt-
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. Gel t end e Fa s s u n g: 

den für die Berechnung ,der Pflichtzahl (§ 4) maß
geblichen Daten über die Zahl der innerhalb 
eines Kalenderjahres monatlich beschäftigten 
Dienstnehmer bis zum 1. Feber des darauffolgen
den Jahres dem zuständigen Landesinvalidenamt 
(über die Beschäftigung von Invaliden im Be
reich des Bundes dem Landesinvalidenamt für 
Wien, Niederösterreich und Burgenland) einzu
sendien, das ,die Angaben zu prüfen und bei 
Nichterfüllung der Beschäftigungspflicht die Aus
gleichstaxe (§ 9) vorzuschreiben hat. 

(Abs. 3 bis 6 unverändert) 

Strafbestimmungen 

§ 21. Wer trotz nachweislicher Aufforderung 
,durch das Landesinvalidenamtdie Abschrift des 
Verzeichnisses über die Beschäftigung der Inva
liden (§ 16 Abs. 2) nicht vorlegt oder ~er in die 
Verzeichnisabschrift vorsätzlich unwahre Anga
ben aufnimmt, begeht eine Verwaltungsübertre
tung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde, 
sofern ,die Handlung nicht unter eine strengere 
Strafbestimmung fällt, mit einer Geldstrafe'; bis 
zu 5000 S, im Uneinbringlichkeitsfalle mit Arrest 
bis zu zwei Wochen, zu bestrafen. Die Geld
strafen fließen in den Ausgl~ichstaxfonds.· . 

Gebührenfreiheit 

§ 23. (1) Alle zur Durchführung dieses Bun
desgesetzes erforderlichen Amtshandlungen, Ein
gaben, Vollmachten, Zeugnisse, Urkunden über 
Rechtsgeschäfte zum Zwecke der FürSOrge im 

. Sinne des § 10 Abs. 1 sowieVermögensüber
traglingen sind. von bundesgesetzIich geregelten 
Gebühren, Verkehrssteuern und Verwaltungs ab
gaben befreit. 

(2) ... 

§ 26. Mit der ·VoHziehting dieses Bundesge-
setzes sind betraut: . 

. a) hinsichtlich der Bestimmungen des Arti
, . kels I (Verfassungs bestimmung) die Bundes

regierung; 
b) hinsichtlich der Bestimmung des§ 1 Abs. 6 

der Bundesminister für soziale Verwaltung 
im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler; 

Vor ge s chI a ~ e n e Fa s s u n g: 

lichen Organen der Arbeitsämter und der Lan
desinvalidenämter vorz'uweisen. Einstellungs
pflichtige Dienstgeber (§ 1 Abs. 1) haben eine 
Abschrift dieses Verzeichnisses samt den für die 
Berechnung der Pflichtzahl (§ 4) maßgeblichen 
Daten über die Zahl der innerhalb eines Kalen
derjahres jeweils am Ersten eines jeden Monates 
beschäftigten Dienstnehmer bis zum 1. Feber des 
darauffolgenden Jahres dem zuständigen Landes
invalidenamt (Ü'ber die Beschäftigung von Invali
den im Bereich des Bundes dem Landesinvaliden-

. amt für Wien, Niederösterreich und Burgenland) 
einzusenden, das die Angaben zu prüfen und bei 
Nichterfüllung der Beschäftigungspflicht die Aus~ 
gleichstaxe e§ 9) vorzuschreiben hat. . 

(~bs. 3 bis 6 unverändert) 

(7)' Die übermittlung von Daten aus dem Ver
zeichnis gemäß Abs. 2, die den Gesundheitszu
stand einer. Person betreffen, an andere als die 
im Abs. 2 genannten Empfänger ist unzulässig. 

Strafbestimmungen 

§ 21. Wer trotz nachweislicher Auffor,derung 
durch das Landesinvalidenamt die Abschrift des 
Verzeichnisses über die Beschäftigung der Invali
den (§ 16 Abs. 2) nicht vorlegt bzy;. in die Ver
zeichnisabschrift vorsätzlich unwahre Angaben 
aufnimmt oder die Anzeigeverpflichtung nach § 15 
Abs. 2 verletzt, begeht eine Verwaltungsübertre
tung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde, 
sofern die Handlung nicht nach anderen Vor
schriften einer strengeren Strafe unterliegt, mit 
einer Geldstrafe bi,s zu 10 000 S zu bestrafen. Die 
Geldstrafen fließen dem Ausgleichstaxfonds zu. 

Gebührenfreiheit 

§ 23. (1) Alle zur Durch.führung dieses Bun
desgesetzes erforderlichen Amtshandlungen, Ein
gaben, Vollmachten, Zeugnisse, Urkunden über 
Rechtsgeschäfte zum Zwecke der Fürsorge im 
Sinne des § 10 Abs. 2 sowie Vermögensüber
tragungen sind von hundesgesetzlich geregelten 
Gebühren, Verkehrssteuern und Verwaltungs ab
gaben befreit. 

(2) ... 

§ 26. Mit der Vollziehung dieses Bundesge
setzes sind betraut: 

a) hinsichtlich der Bestimmungen des Arti
kels I (Verfassungsbestimmung) .die Bundes
regierung; 

b) hinssichtlich der Bestimmungen. des § 16 
Abs. 3 und des § 23 Abs. f, soweit sie 
Verwaltungsabgaben betreffen, der Bundes
kanzler; 
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c) hinsichtlich der Bestimmung des § 4 Abs. :; 
lit. d letzter Satz der Bundesminister für 
Verkehr und verstaatlichte Unternehmun~ 
gen; 

d)hinsichtlich ·der Bestimmungen des § 16 
Ahs. 3 und des ,§ 23 Abs. 1, 'soweit sie Ver
waltungsabgaben betreffen, der Bundes
kanzler; 

e) hinsichtlich der Bestimmungen ·des § 18 
Ahs. '2 bis 4 und des § 23 Abs. 2 der Bun
desminister für Justiz; 

f) hinsichtlich .der' Bestimmungen des § 23 
Albs. 1, soweit sie bundesgesetzlich geregelte 
Gebühren und Verkehrssteuern betreffen, 
der Bundesminister für Finanzen und' 

g) hinsichtlich aller übrigen Bes'timmungen 
der Bundesminister für so;ziale Verwaltung. 

c) hinsichtlich der Bestimmungen des § 18 
Abs. 2 bis 4 und des § 23 Abs. 2 der Bun- ' 
desminister für Justiz; 

d) hinsichtlich der Bestimmungen ·des § 23 
Abs. 1, soweit sie bundesgesetzlieh geregelte 
Gebühren und Verkehrs·steuern betreffen, 
der Bundesminister für Finanzen und 

e) hinsichtlich aller übrigen Bestimmungertder 
Bundesminister für soziale Verwaltung. 

Artikel II 

Der Bundesminister für soziale Verwaltung ist 
ermächtigt, Dienstgebern, die gemäß Art. I Z. 1 
(§ 1 Abs. 1 zweiter Satz) privilegiert sind, die 
vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes rechts
kräftig vorgeschriebenen und noch nicht gezahl
ten Ausgleichstaxen (§ 9 Abs. 2) nachzulassen. 

Artikel III 

Opferfürsorgegesetz, BGBl. Nr.' 183/1947, ÄNDERUNG 
zuletzt geändert mit BGBl. Nr. 684/1978 DES OPFERFÜRSORGEGESETZES 

§ 6. Z. 4 . . . § 6. Z. 4 ... 

Bezüglich ;des Kündigungsschutzes, der Be- Bezüglich des Kündigungsschutzes, der Für~ 
schäftigungspflicht ·und des Verfahrens gelteri die sorgerriaßnahmen und des, Verfahrens, gelten ·die 
Bestimmungen der §§ 4, 8, 9, 15, 16, 17, 19, Bestimmungen .der §§ 8, 10 Abs. 2,15, 16, 17, 
19 a, 21 und 22 des Invali.deneinstellungsgesetzes 19, 19 a, 2i, 22 und 23 des Invalideneinstellungs-
1969, BGBL Nr. 22/1970. ' gesetzes 1969, BGBI. Nr. 22/1970. 

S. Alle Dienstgeber sind verpflichtet, auf 250 5. FürZ~ecke der Fürsorge für die Inhaber 
Dienstn~hmer mindestens je einen Inhaber einer einer Amtsbescheinigung <>der, eines Opferaus
Amtsbescheinigungoder eines Opferausweises weises, deren Witwen, Waisen, Kinder, hintere 
nach § 4 dieses Bundesgesetzes zu beschäftigen. bliebene Lebensgefährtinnen 'sowie für Persollen, 
Inhaber einer Amtsbescheinigung oder eines die, ohne' Inha:ber'eirier Amtsbescheinigung ,zu 
Opferausweises, die das 55. Lehensjahr vollendet sein, wiederkehrende' Leistungen nach dem 
haben, sind doppelt auf die Pflichtzahl anzUrech- Opferfürs'orgeg'esetz beziehen oder die bis zur 
nen. Die wegen Nichterfüllung der Beschäfti- Vollendung des 24. Lebensjahres Inhaber einer 
gungspflicht nach diesem Bundesgesetz in Anwen-' Amtshescheinigung· oper eines Opferausweises als 
.dung des § 9 des Invalideneinstellungsgesetzes Hinterbliebene (§ l' Abs., 3 lit. bund d) wären, 
1969; BGBL Nr. 22/1970, eingehobenen Aus- sind die erforderlichen: Mittel aus dem, Aus
gleichstaxen fließen dem gemäß § 10 Abs. 1 des gleichstaxfonds (§ 10 Abs. 1 des Invaiid~nein
Invalideneinstellungsgesetzes 1969 gebildeten stellungsgesetzes 1969) unter, ßedachtnahme auf 
Fonds zu. Der Bundesminister für soziale Verwal- den bedürftigeri Personenkreis mit einem Ge
tung ist' ermächtigt, nach diesem Bundesgesetz samtbetrag von 5 MiI!. Szum'1. Jänner eines 
rechtskr~hig 'vorgeschriebeJ,J.e ,Ausgleichstaxen jeden Jahres. im vorhinein bereitzustellen. Vor 
über Ansuchen bei Vorliegen' besonderer Um- Gewährung der Fürsorgemaßnahmen'lSt die 
stände zu ermäßigen. Die' Erträgnisse der Aus- Opferfürsorgekömniission (§ 17) anzuhören. 
gleiclistaxen sind naCh Anhörender Opferfür-
sorgekommission (§ 17) zum Zwecke der Für-
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sorge für die Inhaber einer AmtSbescheinigung 
oder eines Opferausweises, deren Witwen, Wai
sen, K.inder, hinterbliebene Lebensgefährtinnen 
sowie für Personen zu verwenden, die ohne 'In
ha.ber einer Amtsbescheinigung , zu sein, wieder
kehrende Leistungen nach ,dem Opferfürsorge
gesetz beziehen oder die bis zur Vollendung des 
24. Lebensjahres Inhaber einer Amtsbescheini
gung oder eines Opferausweises als Hinterblie
bene (§ 1 Abs. 3 lit. bund ,d) waren., 

Vorgeschlagene Fassung: 

Artikel IV 

Bundesgesetz über die Errichtung eii1~s In- ÄNDERUNG DES BUNDESGESETZES üBER 
vididenfürsorgebeirates, BGBI. Nr. 144/1947 DIE ERRICHTUNG 'EINES INVALIDENFüR-

, und 171/1954 SORGEBEIRATES' , ' 

§ 1. Im Interesse einer einheitlichen und allen 
Bedürfnissen entsprechenden Führung 'der staat
lichen Fürsorge für Kriegsinvalide und Kriegs
hinterbliebene sowie zur raschen Herstellung des 
Einvernehmens, mit den sachlich beteiligten Bun
desministerien wird im Bundesministerium für 
soziale Verwaltung ein Invalidenfürsorgebeirat 
errichtet. 

§ 2. Der gutächtlichen Beratung des Invaliden
fürsorgebeirates unterliegen, alle grundsätzlichen 
F~agen der Fürsorge für Kriegsinvalide und 
Kriegshinterbliebene, insbesondere die Angelegen
heiten der Gesetzgebung auf diesem Gebiete. 

§ 3. (1) üer Invalidenfürsorgebeirat besteht 
aus: 

a) dem Vorsitzenden; 
b) je einem Vertreter der beteiligten Bundes

ministerien; 
c) zwölf Vertretern der organisierten Kriegs

invaliden und Kriegshint.erbliebenen sowie 
,der erforderlichen Anzahl von Ersatzmän
nern; 

d) je drei Vertretern der Dienstnehmer und 
der Dienstgeber sowie der er.for,derlichen 
Anzahl von Ersatzmännern. 

§ 1. Im In~er~sse einer einheitlichen und allen 
Bedürfnissen entsprechenden Führung der Für
sorgemaßnahmen für Kriegsopfer und begün
stigte Invalide im Sinne ,des Invalideneinstel
lungsgesetzes 1969 sowie zur raschen Herstel
lung des Einvernehmens mit ,den sachlich be~ 
teiligten Bundesministerien wird im Bundes
ministerium für soziale Verwaltung ein Invali
,denfürsorgebeirat errichtet. 

§ 2. Der gutächtlichen Beratung des Invaliden
fürsorgebeirates unterliegen alle grundsätzlichen 
Fragen der InvalideneinsteUung und der Für
sorge für Kriegsopfer und tür !begünstigte Inva
lide im Sinne des Invalideneinstellungsgesetzes, 
insbesondere die Vorbereitung von Rechtsvor
schriften auf diesen Gebieten. 

§ 3. (1) Der InvaHdenfürsorgebeirat besteht 
aus: 

a) dem Vorsitzenden; 
b) je einem Vertreter der beteiligten Bundes

ministerien ; 
c) acht Vertretern ,der organisierten Kriegs

opfer sowie der erforderlichen Zahl von 
Ersatzmitgliedern; 

d) sechs Vertretern der übrigen organisierten, 
'nach dem Invalideneinstellungsgesetz 1969 
hegünstigten Invaliden sowie der erforder
lichen Zahl von Ersatzmi~gliedern; 

e) je drei Vertretern der Dienstgeber- und 
Dienstnehmerorganisationen sowie der er
forderlichen Zahl von Ersatzmitgliedern., 

§ 4. (1) Die im § 3 Abs. 1 lit. c und <cl genann- § 4. (1) Die im §, 3 Abs. 1 lit. c bis e genann-
ten Mitglieder und deren Ersatzmänner werden ten Mitglieder und Ersatzmitglieder werden vom 
vom Bundesminister für soziale Verwaltung auf Bundesminister' für soziale Verwaltung auf die 
Grund von Vorschlägen auf die Dauer von drei , Dauer von vier Jahren in den Invalidenfürsorge
J :ihren in den Invalidenfürsorgebeiratberufen. beirat berufen. Die Vorschläge hinsichtlich je 
Die Vorschläge hinsichtlich der Vertreter der eines Vertreters l,lnd Ersatzinannes der Dienst
Dienstnehmer erstattet für zwei Mitglieder und geberorganisationen sind von der Bundeska~mer 
deren Ersatzmänner der österreichische Arbei- der gewerblichen Wirtschaft, der Präsidentenkon-
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terkammertag und für ein Mitglied und den Er- ferenz der Landwirtschaftskammern österreichs 
satzmann die Gesamtheit der gesetzlichen Inter- und der Vereinigung österreichischer Industriel
essenvertretungen der land- und forstwirtschaft- ler, die Vorschläge hinsichtlich je eines Vertreters 
lichen Dienstnehmer. Die Vorschläge für die Ver- und Ersatzmannes der Dienstnehmerorganisatio
treter der Dienstgeber erstattet für zwei Mit- nen vom Osterreichischen Arbeiterkammertag, 
glieder und deren Ersatzmänner die Bundeskam- dem österreichischen Landarbeiterkammertag 
mer der gewerblichen Wirtschaft und für ein und dem österreichischen GeweI1kschaftsbuiid zu 
Mitglied und den Ersatzmann die Gesamtheit erstatten. Zur Erstattung der Vorschläge für 
der Landwirtschaftskammern. Zur Erstattung der die Berufung der Vertreter und Ersatzmänner 
Vorschläge für die Berufung der Vertreter der der Kriegsopfer und der übrigen nach dem In
organisierten, Kriegsinvaliden und Kriegshinter- valideneinstellungsgesetz 1969 begünstigten Inva
bliebenen sowie ,deren Ersatzmänner sind die- liden sind diejenigen Vereinigungen berechtigt, 
jenig,en Vereinigungen von Kriegsopfern berech- die gemäß den Satzungen für das ganze Bundes
tigt, die gemäß den Satzungen für das ganze gebiet gebildet sind, Zweigorganisationen besit
Bundesgebiet gebildet sind, in jedem Land eine zen oder. als Dachorganisation konstituiert sind 
Zweigorga,nisation besitzen und die Förderung und die Förderung der wirtschaftlichen, sozialen 
der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen In- und kulturellen Interessen vqn Behinderten zum 
teressen nur der Kriegsinvaliden und Kriegshin- Ziel haben. 
terbliebenen bezwecken. . ~ 

',i' 

§ 5. Die Mitgliedschaft im Invalidenfürsorge
beirat ist ein, unbesoldetes Ehrenamt. Den Mit
gliedern (§ 3 Abs. 1 lit. c und d) gebührt der 
Ersatz der notwendigen Reiseauslagen. 

. . ~. ': 

§ 5. Die Mitgliedschaft im Invalidenfürsorge
beirat ist ein unbesoldetes Ehrenamt. Den Mit
gliedern bzw. Ersatzmitgliedern (§ 3 Abs. 1 lit. c 
bis e) gebührt der Ersatz der notwendigen Reise
auslagen. 

Artikel V 

INKRAFTTRETEN UND VOLLZIEHUNG 

(1) Die Art. I bis III dieses Bundesgesetzes 
treten am 1. Jänner 1979 mit der Maßgabe in 
Kraft, daß Art. I Z. 1, 2, 3, 5, 6 und 19 sowie 
Art. III bereits für die Berechnung der Aus
gleichstaxe für das Jahr 1978 anzuwenden sind. 
Art. IV tritt mit 1. Jänner 1980 in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für soziale Verwaltung 
betraut . 
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